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Viertes Hauptstück.
Von denjenigen schriftlichen Auf-

sähen, so von der Briefform gänzlich
abweichen.

§. i.
i'r haben in dem vorhergehenden Hauptstück alle
diejenigen schriftlichen Ausarbeitungen abgehan-
dclt , die mit der Briefform einige Ähnlichkeit

haben . Es fallen aber in den Geschäften noch verfchiedne
andere kleine schriftliche Aufsähe vor , die von der Briefform
gänzlich abweichen . Und dieses Hauptstück ist bestimmt , die
Are and Weise ihrer Abfassung an die Hand zu geben . Diese
Abweichung kommt vornehmlich darauf an , daß sie an nie¬
mand insbesondere gerichtet sind , und mithin keiner Anrede
an jemand bedürfen , welche das Wesentliche der Briefe und
der übrigen Aufsähe , die eine Briefform beybehalten , aus¬
machen . Gemeiniglich haben diese von der Briefform gänz.
lich abweichenden schriftlichen Aufsähe den Endzweck , daß sie
entweder von gewissen Unterhandlungen und Geschäften bc.
ständige und glaubwürdige Nachrichten und Urkunden seyn
sollen , oder sie sollen den Untergebenen zu ihrer Nacbachtung
dienen . Wenn man so wohl die innerliche Beschaffenheit
und Einrichtung dieser Aufsähe , als die Art der Geschäfte
erwäget , in welchen sie gebrauchet werden ; so kann man sie
bequem in vier Klassen bringen . Die erste Klaffe bestehet
aus den Registraturen und Protocolle » ; die zweyte hält die
Decrete und Resolutionen oder sogenannten Noten in Staats»
geschäften in sich; die dritte kommt auf die Patente , Edicke,
Policeyordnungen und andre in das Land zu publi 'cirende
Gesehe an , und die vierte schließet die Contracte und Trakta¬
ten in sich. Nach Maaßgebung dieser vier Klaffen dieser

Auf.



von Registraturen un- Protokollen. Z1Z
Aufsätze wird es also nöthig seyn , dieses Haupkstück in vier
Abschnitte zu zergliedern , davon der erste von den Registra¬
turen und Protokollen ; der zweyte von denen Dekreten und
Resolutionen oder Noten ; der dritte von Patenten , Edikten
und Policeyordnungen ; der vierte aber von Contracten und
Traktaten handeln wird.

Erster Abschnitt.
Von den Registraturen und Protocollen.

egistraturen und Protokolle sind glaubwürdige schuft-
liche Erzehluggen und Nachrichten , was die Gerichte,

Collegia und andre von dem iandesherrn zu Ausrichtung
derGeschchte verordnete Personen in ihren Verhören , Seßio«
nen und Confecenzen entweder mit denen Parteyen , oder sonst
in denen ihnen anvertraucren Angelegenheiten abgehandelt und
beschlossen haben , und die so fort wahrender Abhandlung der
Geschäfte und Angelegenheiten verfertiget , und durch die Un¬
terschrift der dabey gegenwärtigen Personen glaubwürdig ge¬
macht werden müssen. Diese Registraturen und Protocolle
sind ihrer wesentlichen Einrichtung und Beschaffenheit nach,
wenig oder gar nicht von einander unterschieden . Wenn es
Rechtssachen betrifft , oder wenn das Anbringen und Verhör
solcher Personen niederzuschreiben ist, die bey einem Collegio
etwas zu suchen haben ; so bedienet man sich des NamenS
der ^ vegistrakuren : Wenn aber dieBerathschlagung und die
Abhandlung der Geschäfte in dem Collegio oder unter den
Bedienten selbst niedergeschrieben wird ; so ist der Name ei.
neö Protokolls gewöhnlicher . Jedoch heißt es auch bey Com-
mißionen ein Protokoll , obgleich öfters das meiste im Verhör
der Parteyen und Zeugen bestehet.

§ . 3»
Die äußerliche Form der Registraturen und Protocolle

kommt darauf an , daß man sich eines gebrochenen Bogens
bedienet,
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bedienet , und auf die Hälfte linker Hand nichts weiter schreibt,
als die Namen der Mitglieder des Collegii , der GericlitS-
beysttzer , oder deren Ministers , Rathe und Commissarien,
die bey der Abhandlung derSache gegenwärtig sind , wor-
unter hernach nach dem Gebrauch der meisten Cllegien l iefe
gegenwärtig gewesenen Räche und Beysitzer zu Beiner -ung
der Richtigkeit und ihres Beyfalls ihren verzogenen N >men
verzeichnen . Auf der andern Hälfte des gebrochenen Bo¬
gens wird die Registratur oder das Protocoll selbst geschrie-
ben , und mit Bemerkung des Orts und des Tages der An¬
fang gemacht , z. E . ^ ätum Amt N . den rz April 1754 Der¬
jenige , so die Registratur verfertiget ; oder das Pococoll
führet , unterschreibet am Ende seinen Namen , wobey in
peinlichen Sachen nach den Gesetzen verschiedner Langer be¬
merket werden muß , daß er Notarius ist. In niedern Ge¬
richten ist es nöthig , die Registratur von den Gerichts-
fchöppen mit unterschreiben zu lasten : und in bürgerlichen
Rechtssache » , wenn sich die Parteyen zu etwas anheischig
machen , ist es allemal rakhsam , die Registratur von den
Parteyen selbst mit unterzeichnen zu lassen ; wie denn eine
jede Registratur denen Parteyen und das Protocoll in der
Seßion , oder Conferenz , so fort vorgelesen werden muß.

§. 4.
Da eine Registratur und Protocoll weiter nichts als eine

glaubwürdige Erzehlung und Nachricht der abgehandelten
und beschlossenen Sachen ist ; so siehet man leicht, dahinein-
sehung ihrer innerlichen Einrichtung keine verschiedne Theile
statt finden können . Man hat hier bloß , wie bey den Be¬
richten der ersten Klasse , mit einer aneinanderhängenden Er - '

zehlung der geschehenen Dinge zu thun , davon die Registra¬
tur , oder das Protocoll , zur beständigen Nachricht dienen
soll : und alles kommt lediglich darauf an , daß man die ver¬
schiedenen Umstände , geführten Reden und Berathsiblagun-
gen wohl mit einander zu verbinden weiß . Man soll die
Reden der Parteyen vor Gerichte , und den Vertrag , die

Stim

L

c

»k

11

S
I
!
k!
N

Z
II
l



von Registraturen und Protokollen . P7
Stimmen und Unterhandlungen der Ministers und Rathe
in Colleqien und Conferenzen , so viel möglich , mit ihren
eignen Worten niederschreiben . Zu Vermeidung der Weit¬
läufigkeiten aber muß man gleichsam nur den Kern , oder
den Saft und Nachdruck herausziehen ; und es wird aller,
dings eine guteBemtheilungskrast und eine Gegenwäm 'g-
keit des Geistes erfordert ( *) , wenn man zugleich auf die
fallenden Reden aufmerksam seyn , und ihren wahren Ver-
stand und Nachdruck in der Kürze fassen will.

§. 5. '
Bey dieser Beschaffenheit der Registraturen und Proto-

colle muß eine sehr natürliche und ungekünstelte Schreibart
gebrauchet werden : und es giebt vielleicht keine Art der
schriftlichen Aufsätze , die weniger Schmuck und Zierrakhen
vertragt , als eben diese. Denn der Verfasser einer Regi¬
stratur oder Protocolls befindet sich in einer beständigen Er.
zehlung : dannenhero werden hier auch eben wie bey einer
mündlichen Erzehlung , die Handlungen in der kaum ver¬
gangenen Zeit , und die geführten Reden in der verbinden,
den Weise niedergeschrieben , z. E . Erschien N . N . und
brachte vor , er wäre rc. Wenn verschiedene Personen hinter-
einander reden , welches besonders in Collegien und Confe¬
renzen geschiehet ; so muß man bemühet seyn, den guten
Zusammenhang beständig zu erhalten , und dennoch die Ab-
wechslung der redenden Personen deutlich anzuzeigen . Je.
doch muß man nicht immer einerley Wörter zu Darstellung
des Zusammenhanges gebrauchen , sondern man kann mir:

Hier-
(*) Diese Kegemvartigkeit des Geistes ist um so mehr Nöthig,

weil in Registraturen und Protccollen , die in der Folge ver¬
kommenen Glauben finden und Beweis ausmachen sollen,
nichts corrigirek , ausgcstrichen , geändert oder radiret seyn
darf . Daher , wenn der Protocoüist dergleichen Aende¬
rungen macht : so muß er die Registratur so fort rein ab¬
schreibe » , cbe er fic von den Beysitzern oder Partheyen un¬
terschreiben laßt.

X



' Z18 Zweyter Theil / IV Hauptstück/1 Abschnitt/

Hierauf , worauf , sodann , ferner , weiter und dergleichen ab*
wechseln. Die nachfolgenden Reden über eben diese Ma.
terie , wenn die Sache und der Vortag bey einer vorherge.
hendcn redenden Person bereits genugsam verständlich vor.
gestellec ist , lassen sich auch viel kürzer zusammen fassen, ohne
daß der Nachdruck der Worte und des Vertrags etwas da.
bey verlieret , als worauf man hier hauptsächlich zu sehen hat.
Besonders muß in einem Prokocoll derEntschuß des Colle.
gii oder das Resultat der Confercnz , auf die verständlichste
und keinen Zweifel »leidende Art niedergeschrieben werden,
damit die weitere Expedition daraus ohne Mißverständniß
und Irrung gefertigt werden könne. Ein sorgfältiger Prä.
sident , oder der , das Direktorium führende , Minister läßt
jedoch dieses selten auf die Geschicklichkeit des Protoccllistcn
ankommen ; sondern pfleget den Entschluß oder das Resul¬
tat mit eigenen Worten zu dictiren . Wir wollen nunmehr
einige Muster zu Registraturen und Protocollen an die
Hand geben.

I.

Registratur '
Ueber die Pflegling der Güte in eben der Sache/

wovon die Klage Nümer II handelt.
Actuin Amt A . den z Dec . 1752.

Vor hiesigem Hochfürstl . Amte erschienen der ergangenen
Citation zu Folge HannS Michael S . und dessen Eheweib
Anna Margarethe als Beklagte , benebst der letztem Curatore,
Johann FriedrichB . so wohl als deren rechtlicher Beystand,
Herr Advocat Ehrenfried Gottlob D . und erklären sich Be-
klagte relp . cum curators , daß sie alles Dasjenige genehm
halten wollen , was besagter Hr . Advocat D . in ihrem Namen
gä aclks bringen werde . Zugleich meldete sich auch Christian
T . als Kläger , nebst Herrn Advocat Gregorius Huldreich G.
der seiner Legitimation halber eine Vollmacht übergiebt , und

solche
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solche ocl acstz zu nehmen bittet . Amts wegen wurde vor nö¬
thig erachtet , zuförderst die Güte unter den Parteyen zu - er-
suchen, und wurde beyden Theilen beweglich und ernstlich zu
Gemüthe geführet , daß sie so nahe mit einander verwandt
und gemeinschaftliche Großelkcrn und Eltern von einerley
Kinde wären . Sie möchten dannenhero alle Verbitterung
gen bey Seite legen , und einen gewissen Vergleich dem un¬
gewissen und Gcldfrefsenden Ausgange eines Processes vor¬
ziehen. Zugleich wurde den Beklagten vorstellig gemacht,
daß die Rechte in Ansehung der Mobiliarerbschast des MSn-
nes so klare Maaße geben ; daß sie sich der Auöantwortung
derselben an Klägern schwerlich wurden entbrechen können.
Kläger aber wurde erinnert , daß er vielleicht auch seine For¬
derungen zu weit erstrecket hätte . Beyde Theile möchten
also etwas nachgeben , damit ein gewünschter Vergleich zu
Stande kommen könnte , und wollte man erwarten , was sie
zu dem Ende vor Vorschläge zu rhun hätten . Beklagte
ließen sich hierauf vernehmen , daß sie ihrer Tochter zur Aus¬
stattung weiter nichts gegeben , als ein Bette , nebst zween
dazu gehörigen Ueberzügen und einigen wenigen Mobi ' licn
an einem Tische, Lade und Stühlen . Dessen hätten sie sich
auch nicht angemaaßet . Das übrige , besonders die Klei,
düng der Verstorbenen , gehöre entweder zur Gerade , die der
Mübeklagtcn unstreitig zustehe , oder sie hätten es ihrer
Tochter nur zeichnet , und so lange zürn Gebrauch gegeben,
bis sich die neuen Eheleuke nach und nach das benöthigte zur
Haushaltung angeschaffet habest würden . Sie wären aber
erbötig , aus Liebe zum Frieden und zur Beförderung des
Vergleiches , Klägern die Bettvorhänge und die Kuh aus-
zuannvorten ; jedoch unter der Bedingung , daß es seinem
Kinde , ihrem Enkel , verbleiben müßte . Beklagten rechtlicher
Beystand setzte hinzu , es sey ein unbilliges Begehren , daß »
Kläger auch auf diejenigen Mobilstn Anspruch mache , die
Beklagte nur auf dem Fall ihres AbsterbenS , um dereinst
die Streitigkeiten unter ihren Kindern zu vermeiden , durch
das L00S vertheilet hätten , deren Eigenthum sie sich aber bey

T s ' " ihren
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ihren Lebzeiten zu begeben gar nickt willens gewesen waren,
waches he dadurch genugsam geäußert , daß sie dieselben ih¬
re !' Kindern nicht wirklich auögeantwertet , sondern zu ihrem
eigenen Gebrauch bey sich behalte «, hätten . Kläger e^wie.
derte darauf , daß er es der Beklagten Gewissen anheim ge.
stellet seyn ließe , ob sie nicht ihrer Tochter , seinem vcrsror.
denen Eheweibe , alles dasjenige zur Mitgift und Ausstat¬
tung gegeben hätten , was sie , die neuen Ehcleute nach der
Hochzeit in ihrem Gebrauch und Gewahrsam gehabt hät¬
ten ; jedoch wolle er aus Liebe zum Frieden mit demjenigen
zufrieden seyn, was ihnen wahrender Hochzeit wirklich über.
antwortet worden , die Hochzeitgeschenke mit darunter be¬
griffen : und wollte er sein Recht auf dasjenige fahren lassen,
was Beklagte am lehtern Wiesenmarkte , zu besserer Einrich¬
tung seiner Haushaltung , als ein Geschenke hinzugefüget hät¬
ten . Er wolle auch seiner Schwiegermutter die Gerade
nicht streitig machen . Allein eö könnte zur Gerade nicht so
viel gerechnet werden , daß Mitbeklagte alle Kleidung und
Wasche an sich behalten könnte . Klägers Auwald fügte
hinzu , daß dieses alles sey, was man billiger Weise von sei.
ner Partey verlangen könnte : und weil sich die Sache zum
Vergleich anließe ; so- «volle er Klägers Recht auf den der
Verstorbenen anheim gefallenen Antheil , der unter alle vier
Kinder durch das LooS vertheilten Mobilien , nicht weikläuf-
tig ausführen , es «nässe aber Klägers Sohne dieser seiner
verstorbenen Mutter zugefallene Antheil von Mobilien , vor.
behalten bleiben , ohne daß ' Beklagte darinnen eine Aende¬
rung vornehmen könnten . Nach einigen von bendcn Thei.
len gemachten Erinnerungen und Einwürfen wurde endlich
der Vergleich dergestalt beliebet und festgesetzet, daß Be¬
klagte a «, Klägern die Kuh , die Bettvorhänge und alle

» Kleidung und Mobilien , so ihm bey der Hochzeit sowohl
von den Eltern , als m Geschenken gegeben worden , so viel
davon nach hiesigen Rechten und Gewohnheiten nicht zur
Gerade gehöret , als welche Mitbeklagtinn Anna Marga¬
rethe, S . allerdings verbleibet , alikankworten sollen, und daß

Klägers
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lägerS Kinder diejenigen Mobilien , so seiner verstorbenen

1 Mutter bey mehr erwehnter Vertheilung durch daslooö zuge-

failen , nach seiner Großelkern Absterben eigenthümlich zustehen

^ ^ sollen . Dahingegen begiebt sich Kläger aller Anforderungen

an die von seinen Schwiegereltern nach der Hochzeit , und be»

s ^ sonders aiR Wiesenmarkt angeschaften , und ihrer verstorbenen
v Tochter zum Gebrauch überlassenen Mobilien . Damit aber

beyde Parteyen um so eher nach Maaßgcbung dieses Ver¬

gleiches alles in Richtigkeit setzen können ; so haben sich Be¬

klagte anheischig gemacht , binnen 14 Tagen eine Specifikation

des gesainmten Nachlasses zu verfertigen , und derselben ein

Verzeichniß anzufügen , was sie davon als Gerade ansehen,

Kläger aber wird binnen eben dieser Zeit eine Specifikation

einreichen , was bey der Hochzeit entweder als Ausstattung oder

als Hochzeitgßschenke den neuen Ehelenten übergeben worden,

da sie denn heute über r-z Tage,als den l7ten dieses,vor hiesigem
Hochlöbl . Amte erscheinen , und den Vergleich in Ansehung

aller und jeder einzelnen Stücke in Richtigkeit bringen wollen.

Unterdessen sollte jedoch dieser Vergleich auf beyden Seiten

alle Verbindlichkeiten haben , welches beyde Theile vermit.

telst Handschlags angelobet , und zu mehrerer Bestärkung

diese Registratur mit unterschrieben haben ; welches alles

nachrichtlich anhero registriert worden , ^ ckum uc luprs

Johann Ferdinand Schreiber,
itcstuar. jnrat.

II.

Registratur
In Cameralsachen , wegen Verpachtung eines

Kammergütes.
Bistum N . den 2l März I7Z2.

Nachdem der heutige Tag?nrsenrjbus

Herrn Hof Kammerrakh von N . als ein Ucitakionstermin zu

Herrn Hof Kammerralh von N . anderweitiger Verpachtung

Herrn Kamer . Comißionralh N . des Amtes Nuhenburg an-
X z gesehek,
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gießet , und zu dem Ende in den Zeitungen bekannt gemacht
werden ; so begaben sich die hierzu deputieren Herren Räthe
zu diesem Endzweck in die Commißionstube , und ließen an¬
befehlen , diejenigen vorzulassen , die auf den Pacht besagten
Amtes Nutzenburg zu licitiren gesonnen wären . Zuförderst
meldete sich der zeitherige Pachter , Herr AmtßverOalter Jo¬
hann Wilhelm Zweifler , und both gzoo thlr . nebst der zeit-
herigen Caution an Immobilien und den übrigen Bedingun¬
gen seines Pachtbrieses : und wäre er auf diese Bedingungen
genügt , dieser»Pacht weiter fortzusetzen. Als man ihm vor¬
stellet ?, daß dieses hundert Thaler weniger wäre , als er zeit-
hergegeben habe ; und daß es das Cameralinteresse erfor-
dere , den Pacht eher zu erhöhen als zu vermindern ; so ver-
setzte derselbe , daß er auf andre Art nicht bey dem Pachte
bestehen könne, und hätte er diese verflossenen ^ Jahre über,
da er zwey hundert Thaler mehr gegeben als sonst , über
tausend Thaler zugesetzet. Hierauf both Caspar Muthig
44Z0 thlr . unter der Bedingung , wenn seine in demFürstl.
Amte Holzseld liegende Mühle vor die erforderliche zooo
Thaler Caution angenommen werden würde . Man gab
ihm zur Antwort , daß die Mühle so hoch zur Caution ange¬
nommen werden könnte , als sie von verpflichteten Taxatorn
gewürdiget werden würde : und wenn die Taxe nicht so hoch
ausfallen sollte ; so müßte die Caution durch andre Immo¬
bilien erfüllet werde ». Sodann meldete sich Herr Peter
Wagmann,Postmcister zu Schnellingen , und erboth sich jähr-
lich 4600 thlr . Pachtgeld zu geben , wenn man ihm zugleich
das Geleite , die Fleisch - und Traiiksteuern und die Fähre
zu Flüßingcn , die zeithcr die Hochfürstl . Kammer besonders
administrieen lassen , vor ein besonders Pachtgeld dergestalt
zuschlagen wollte , daß dasselbe nach Maaßgebung des Er-
träges , vermittelst Vorlegung der Rechnungen , bestimmt
würde , welchen die Hochfürstliche Kammer nach Abzug der
Kosten und der Besoldungen , ein Jahr in das andere ge¬
rechnet , zeithcr davon erhoben hakte . Es wurde hierauf
Herrn Wagmannen vorgestellet , daß diese Einkünfte zeit her
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als kein Gegenstand der Verpachtung wären angesehen mors

den ; jedoch wolle man der Hochfürstl . Kammer davon Be.

richt erstatten : und solle derselbe so wohl als die übrigen !i.

ciranten morgen mit Resolution versehen werden . Da sich

nun weiter niemand mit einem Gebote gemeldet ; seist dieses

nachrichtlich anhero registriert worden , rMum uc iupm

Joharv George Fertig,
Kammer -Registrator.

III.

Protocoll
In einer Confereriz, wegen der Beschwerden
der «inländischen Kaufleute , gegen den einzelnen Ver¬

kauf in den Niederlagen der ausländischen
Kaufleute.

Confcren ; den 27 August 1751.

Nachdem Se . Ex¬
cellenz der Herr Graf
von N . denen übrigen
versammleten Herren
Conferenz -Ministern
eröffnet , daß Jhro
Kaiserl -Königl .Maj.
unsre allergnädigfte
Frau,anbefohlen hat-

?rrclcntibu?

Sr . Excellenz dem Herrn Obrist .Hof.
meister Gras v. N.

Sr . Excellenz Herrn Conserenzmini-
ster Graf v. N.

Sr . Excellenz Herrn Conferenz - und
Dbrist -Hofcanzler Graf von N.

Sr .Excell . Herrn Grasv .N . Präsident
des Ober Êommerciencollegii.

tcn , die den Engländern und Holländern im Jahr 174; zu

gestandenen HandlungSvortheile , und die darüber von den

innlanoischen Kaufleuten geführten Beschwerden in gegen¬

wärtiger Conferenz gleichfalls zu untersuchen , und darüber zu

Dero weitem höchsten Einschließung ein allernnterthänigsteS
Gutachten abzusagen ; so trugen crmcldete Se . Excellenz

zufördcrst die Sache folgendergestalt vor . Es sey bekannt,

daß Jhro Kaiser !. Königi . Majestät in damaligen Kriegs,

umständen den besagten beyden Nationen M Erkenntlichkeit
T 4 vor
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vor den geleisteten Beystand zugestanden hatten , in den Hä¬fen des adriakischen Meeres Niederlagen zu errichten , und
ihre Waaren in Dero Länder , jedoch nur en 6rns zu verhan¬
deln , wie die Worte des hier bey Handen liegenden Tractats lausdrücklich lauteten . Gleichwie nun die innlandischen Kauf¬
leute zu verschiedenen malen beschwerend vorgestellet hätten,daß die Kaufleute dießr Nation die Gränzen solcher Conces¬
sion weit überschritten , indem sie zu ; o und gar zu zo Gul¬
den aus ihren Niederlagen verkauften , welches vor keine Hand¬
lung en 6rc >8 gehalten werden könnte ; so wäre ihr Ansuchen
dahin gerichtet , die erwehnce Conceßion dergestalt deutlich zu
erklären , daß entweder aus diesen Niederlagen bloß a» Kauf.
leute , nicht aber an andre Particularpcrsonen verkaufet wer.
den dürfte , oder daß eine gewisse Summe wenigstens von
looo Gulden festgesetzet würde , unter welcher aus besagten
Niederlagen nichts verkaufet werden müßte . Se . Excel,
lenz stelleken zugleich vor , daß die Engländer und Holländer
als freundschaftliche und alliiere Nationen in dieser Sache
allerdings .großen Betracht verdienten , überdreh werbe die
Handlung selbst gar sehr befördert , wen» sie mit ihren Schis,
fen die adriakischen Häfen besuchten. Jedoch sey auch nicht
außer Augen zu setzen, daß dadurch den innländischen Kauf-
lernen nicht alle Nahrung entzogen werden müßte ; worauf
Se . Excellenz die anwesenden Herren Ministers ersuchten,
ihre Meynung darüber zu eröffnen.

Des Herrn Conferenzministers , Grafens von N . Excel¬
lenz erklärten sich hierauf , daß diese Sache allerdings eine
doppelte Aufmerksamkeit nöthig habe , nämlich sowohl diese
freundschaftliche und alliirten Nationen zu schonen , als den
innländischen Kaufleuten nicht alles Gewerbe entziehen zu
lassen. Jedoch da diese letzter» genugsam bewiesen hätten,daß man aus den eng- und holländischen Niederlagen in all¬
zu kleinen Summen verkaufe ; so sey nicht zu zweifeln , daß
besagte Nationen selbst die Billigkeit eines Regulativs ein-
sehen würden . Da nun die ruuländischen Kaufleute selbst
zweycrley Wege vorgeschlagen hätten ; so entstehe die Frage,

wcichcr
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welcher der beste sey. Se . Excellenz waren der Meynung,
daß die Anordnung , aus diesen Niederlagen nur an Kauf¬
leute zu verkaufen , viele Schwierigkeiten nach sich ziehen,
und der Handlung selbst Zwang anthun würde , die Beschwer¬
den selbst würden auch dadurch nicht gehoben , und der ein¬
zelne Verkauf würde auf die vorige Art fortgehen : denn man
könnte schwerlich voraussehen , daß man in diesen Niederla¬
gen ernstlich untersuchen würde , ob jemand ein Kaufmann
sey oder nicht . Der beste Weg sey also wohl ohne Zweifel,
eine gewisse Summe zu bestimmen , unter welcher aus diesen
Niederlagen nicht verkaufet werden dürfte . Jedoch ley die
Summe von kooo Gulden zu hoch , und würde vielleicht
selbst den innländifchen Kaufleuten beschwerlich fallen , weil
man aus dieser Niederlage diese Art von Waaren , aus einer
andern aber jene seiner Convenienz nach zu nehmen pflegte:
Es würde Dero Trachtens genug seyn, wenn z bis 400 Gul¬
den festgesetzet würden.

Sodann äußerten Se . Excellenz der Herr Conferenzmi-
nister und Obrist -Hoscanzler Dero Meynung dahin , daß sie
zwar mit dem vorhergehenden Vorschlage vollkommen ein¬
verstanden wären . Allein es se» vor allen Dingen nöthig,
mit den großbrikannischen und holländischen Gesandten in
Conferenz zu treten : und wenn sie wider die von den innlan«
dischen Kaufleuten beygebrachten Zeugnisse nichts zu erin¬
nern hätten ; so müsse man die Gesandten dahin zu bringen
suchen , dklß sie sich die Festsetzung einer Summe von 5 bis
400 fl . gefallen ließen . Ueberhaupt hielten sie davor , daß
die Sache nicht so viel Aussehens verdiente , als die inn-
landifchen Kaufleute davon gemacht hätten : und sie ihres
Qrts könnten den Nachtheil nicht einsehen , der dadurch dem
Staate zugefüget würde . Jedoch wäre eine Erinnerung
nicht zu verwerfen , damit man sich wenigstens des einzel¬
nen Verkaufs enthielte , welcher der Conceßion offenbar
entgegen sey.

Se . Excellenz der Herr Graf von N . Präsident des Ober-
Commerciencollegii ließen sich alsdenn über diese Sache fol-

T 5 gender-
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gendergcftalt heraus . Sie wären darinnen mit dem Herrn
Obrist Hofcanzler sehr einig , Daß die innländischen Kauf.
leute ein allzu großes Geschrey über der Sache erhoben hät.
ken« Wenn man die Sache nach den guten Grundsätzen
des Commercienwesens beurtheilte ; so könne man den inn.
ländischen Kaufleuten schwerlich Beyfall geben. Alle Na¬
tionen gestarteten , daß sich fremde Kaufleute bey ihnen eta-
blirten , ohne sich darum zu bekümmern , ob sie en 6roz oder
einzeln handeln , und ohne ihnen darinnen Ziel und Maaß
zu setzen, als welches , ohne der Freyheil der Commercien
Gewalt anzuthun , nicht geschehen könne. Das Hauptwerk
komme darauf an , ob dergleichen fremde Kaufleute allein
Waaren zuführen , oder ob sie auch die Landeöproducke aus.
führen ; und hierüber habe man sich in Ansehung der Englän¬
der und Holländer nicht zu beschweren , indem die hier bey
der Hand liegenden Zollextracte zeigten , daß aus den Häfen
des adriatischen Meeres mehr landesproducte ausgiengen,
als fremde Waaren in das land eingeführet würden : und
es wäre nur zu wünschen , daß man mit andern Nationen
die Balance gleichfalls gewinnen könnte . Es wäre freylich
den guten Grundsätzen des Commercienwesens gemäß , daß
die Ein - und Ausfuhre der Waaren durch die eignen Schiffe
der Unterthanen geschähe. Allein dahin habe man es noch
nicht bringen können ; und es sey auch ein solcher Zustand der
Commercien so bald noch nicht zu hoffen , weil eben die Kla¬
gen der innländischen Kaufleute zu erkennen gaben ^ daß ih.
nen nichts als die Handlung im Kleinen am Herzen läge,
die Schiffahrt und große Handlung aber sie wenig rührte.
Denn wenn sie dazu lust hatten ; so würden sie diese Klagen
gar nicht nöthig haben . Se . Excellenz erachteten also, daß
man in dieser Sache sehr behutsam zu Werke gehen müßte,
bamit man den Commercien kein Nachtheil zuzöge : und
könne es zwar nicht schaden , wenn man an die Gesandten
crwehnter Nationen eine Erinnerung thäte ; allein sie wür¬
den ohnfehlbar die Schwierigkeit eines solchen Regulativs
zu zeigen wissen. Denn wenn man auch nur zoo fl. fest¬

setzen
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sehen wollte ; so gäbe es verschiedne Waaren , davon ein
Stück , Ballen oder Faß , als nach welchen die Handlung im
Großen geschahe , nicht so hoch käme ; mithin würde es die
Handlung und die dabey so >» thige Freyheit einschränken,
wenn jemand just vor zoo st. und nicht weniger neh-
men sollte.

Hierauf nahmen Se . Excellenz , der Herr Obrist -Hofmci-
ster, das Wort und sagten , daß diese Gründe allerdings wich»
tig waren , und Dero vollkommnen Beyfall hätten . Es
ließe sich aber dieses einzige darwider einwenden , daß die
fremden Kaufleute , wenn sie im Lande gewonnen hätten , ihr
Geld nicht im Landd ließen, sondern sich mit demselben in ihr
Vaterland zurück begäben , welches mit den Unterthanen
nicht also beschaffen sey, sondern ihr Gewinnst bliebe ein Theil
von dem Vermögen des Staats . Dieses suchten Se . Excel¬
lenz der H/rr Präsident des Ober - Commerciencollegii sol¬
chergestalt zu beantworten , daß sie meynten , diese Vorfalle
wären schwerlich zu vermeiden , wenn auch die Handlung
nur von den Eingebohrnen des Landes und von solchen Frem¬
den getrieben würde , die sich als Unterthanen darinnen nie-
dergelaffen hätten . Allein , wenn die Commercien im Lande
blüheten , wenn eine gelinde Regierung und vernünftige Frey¬
heit darinnen statt fände ; so würden vielleicht eben so viel
reiche Leute hinein ziehen, ' als sich andre mit ihrem gewon¬
nenen Vermögen heraus begäben . Ob nun zwar Se . Ex¬
cellenz, der Herr Obrist - Hofmeister , hierwider nichts zu er¬
innern fanden ; so meynten sie doch, daß zwischen der Hand-
lung en 6roü und der Kaufmannschaft im Kleinen allemal
gewisse Gränzen statt finden müßten , wie sie auch in der That
in allen Ländern eingeführet waren : und man hätte hier um
so eher Ursache , darauf zu bestehen , da dieses der Conceßion
und den Traktaten gemäß sey. Es sey dannenhero nöthig,
wenigstens so viel mit den Gesandten zu reguliren , daß man
aus diesen Niederlagen nur in Stücken , Ballen , Fässern
und Centncrn , nicht aber nach Ellen und Pfunden verkau¬
fen dürfte . Dieses wurde endlich von allen anwesenden

Herren
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Herren Ministern genehm gehalten , und es wurde beschlos.
scn , Ihro Kaiser !. Königl . Majestät als ein allcrunkerthä-
nigstes Gutachten der Conserenz vorzutragen , daß man zwar
die Beschwerden der innlan - ischen Kausieute mehr ihrem
Privatinteresse , als dem Aufnehmen der Commercien und
der Wohlfahrt des Staats vor nachteilig erachtete . Unter¬
dessen , weil die Handlung en 6roz von der Kaufmannschaft
im Kleinen ihre abgesonderten Gränzen haben müßte , und
hier die allergnädigste Conceßion und die Tractaken klare
Maaße gäben ; so wäre allerdings nöthig , darauf bedacht
zu seyn , daß sich die engländischen und holländischen Kauf.
leuke in ihren Niederlagen der adriatischen Meerhäfen in
diesen Gränzen halten müßten , und nur in Stücke » , Ballen,
Fässern und Cenrnern verkaufen dürften . Zu dem Ende
würde es nöthig seyn , Dero Dbrist -Hoscanzler aufzugeben,
daß er mit den engländischen und holländischen Gesandten des.

halb in Conserenz zu treten hätte , damit dieselben an ihren
Höfen die Sache dahin einleiteten , daß sich ihre Kaufleute
in bissen Schranken halten müßten ; welches also zur Nach¬

richt anhero protocolliret worden . So geschehen oben ge¬
meldeten Dato rc.

Johann Franz von Vt.

Zweyter Abschnitt.

Von den Decreten und Resolutionen
oder Noten.

§. 6.
iecrete sind schriftliche Befehle des Regenten und sei-

ner obersten Collegien , die zwar an eine oder mehrere

besondere Personen insonderheit gerichtet sind , die aber auch
in so weit alle Unterthanen verbinden , daß sie diesen beson¬
dern Personen , die in dem Decret enthaltenen Gnadenbezeu-

gungen und Vortheile zugestehen , oder denselben zu Aus-
richlung der dadurch ei che,iren raudestzerrlichen Befehle hüls.

liche
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liche Hand bieten müssen. Resolutionen aber sind schuft-
liche Nachrichten von denen auf ein gewisses Ansuchen ge,
faßten Entschließungen. Da die Resolutionen, welche den
Parteyen, oder Supplicanten, in Rechtssachen und andern
innern LandeSangelegcnheitenertheilet werden, gemeiniglich
so kurz sind ( ' ), daß man dabey keine sonderliche Schreib¬
art sehen lassen kann: so wollen wir uns um dieselben hier
nicht bekümmern. Wir wollen vielmehr unser Augenmerk
auf die Resolutionen richten, die den auswärtigen Gcsand-
ten in Staatösachen auf ihre eingereichten Memoriale erthei¬
let zu werden pflegen. Diese sind in der That sehr wichtige
schriftliche Aufsätze, in welchen öfters eine Angelegenheit mit
allen Umständen und Gründen so weitlauftig ausgeführet
wird, daß eine solche Resolution zuweilen einer kleinen De¬
duktion ähnlich siehet, wie die VIte Numer cinigermaaßen
also beschaffen ist. Diese Resolutionen in Staakssachen wer.
den auch an einigen Hö ên Noten genennek, oder vielmehr
alles, was den auswärtigen Gesandten aus der StaatSeanz-
ley zugefertiget wird, obgleich kein Ansuchen des Gesandten
in dieser Sache vorhergegangen ist: und eben diese Beschaf.
fenheit hat es, wenn sie den Namen von Resolutionen füh-
ren. Man nennet z. E . in Holland alles Resolutionen,
was den in Haag befindlichen auswärtigen Ministern von
den Generalstaaten communiciret wird, obgleich öfters die
Veranlassung dazu nicht von den fremden Gesandten, son-
dern von den auswärts stehenden holländischen Gesandten
selbst herrühret.

§. 7.

(r) Ob gleich dergleichen Resolutionen in Rechtssachen öfters
viel Worte in sich haben; so bestehen sie doch in nichts als
in der Anzeige des?Gerichts, der Parteyen und der Sa¬
che. Die Resolution selbst ist gar kurz, z. E- daß die zu Ein-
rcichuug des auferlegten Beweises gebotene erste Dilation
hiermit verstattet worden; daß der eingewandten Läute¬
rung zu deferiren bedenklich; oder dieselbe vermorsch
werdeu. s f. "
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§. ?.

Die innerliche Einrichtung der Decreks und Resoluckonen
beruhet auf den zwo Hauptabthcilungcn, die fast alle schrift.
liche Aufsätze haben, nämlich dem Vortrage undderAbhaud-
lung. .In den Decreren ist der Vertrag gemeiniglich sehr
kurz, und hält öfters nichts mehr in sich, als daß das An¬
suchen desjenigen erwehnet wird, zu dessen Besten man das
Decret ertheilet. Jedoch giebt es auch Decrete, in welchen
die Sache, die zu dcm Decrete Gelegenheit giebt, ausführ,
lich vorgestellet wird, wie das unter der dritten Numer eini-
germaaßen zeiget. Bey den Resolutionen in Staatssachen
aber findet der Vertrag allemal in vollkommner Maaßestatt. Er hält entweder das Ansuchen des Gesandten aus¬
führlich in sich, wie die Beyspiele unter der IVren Vten und
Vften Numer an die Hand geben; oder er erzehlet die Sa.
che vollständig, welche zu der gefaßten Entschließung des
Hofes Gelegenheit giebt, und öfters ist es nöthig, zu besserer
Verständlichkeit der Sache verschiedene Erläuterungen, da-
bey anzubringen. Der zweyte Haupttheil, nämlich die Ab¬
handlung, hält in den Dccreten die Gnadenbezeugungen,Cor-
ceßionen und Befehle in sich; in Ansehung der Resolutionen
aber bestehet er aus den gefaßten Entschließungen, oder aus
den Vorstellungen, .die man über die Sache zu thun vor
nöthig befindet: und gemeiniglich müssen piele Entschließun-
gen und Vorstellungen mit tüchtigen Gründen unterstützet
werden. Die Schreibart, deren man sich hier gebrauchet,
muß zwar zierlich und der Würde eines Hofes anständig und
gemäß seyn. Allein die Schönheit und ein guter Schwung
der Gedanke» findet darinnen selten statt. Man gebrauchet
sich nur gemeiner Ausdrücke: und da die Ausfertigung der
Decrete gemeiniglich auf die Subalternen bey der Canzley
ankommt; so darf man darinnen am wenigsten eine schöne
Schreibart suchen.

§. 8.
Was die äußerliche Form dieser Aufsäße anbetrift; so

sind in Ansehung der Decrete zweyerley Arten gewöhnlich.
Air
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An Höfen , wo der Rezente dergleichen Ausfertigungen nicht

selbst unterschreib/t , heißet es allemal : Von wegen Sr . Kai¬
ser !. Maj dem N . N . in Gnaden anzudeuten , oder von we-

gen des Königes wird hiermit dem N . N . anbefohlen : und
sodann folget der Befehl oder die Vcrwilligung . Die lte

und Ute Numer sind von dieser Art . Wenn aber der Re¬

gent dergleichen Ausfertigungen selbst unterzeichnet ; so wird

im Eingänge der ganze Titel gesehet , z. ' E . Wir von Got¬

tes Gnaden rc . fügen hiermit zu wissen , oder geben hiermit

zu erkennen . Ja bey verschiedenen hohen Collegien sind diese
Art der Decrete gewöhnlich , ob sie gleich der Regent nicht

selbst unterschreibt . Die Resolutionen und Noten in Staats¬

sachen fangen ohne alle äußerliche Form sogleich ^ son der Sa¬
che selbst an , und werden am Ende von dem Minister der

auswärtigen Geschäfte unterzeichnet . Nur in Holland lau¬

tet der Eingang fast allemal : Es ist durch wiederholte Be-

weiölhümcr über das und das Ansuchen berathschlaget wor-
den . Die Muster , die wir nunmehro mittheilen , werden

diese äußerliche Form in mehrern zeigen.

I.
Decret

Wegen Vermehrung des Gehalts eines Professors.

Von der Römisch Kaiser !, zu Hungarn und Böheim

Königl . Majest . Erzherzoginn zu Oesterreichs . Unserer aller,

gnädigsten Frauen wegen , dem N . N . hiermit in Gnaden

anzuzeigen . Allerhöchstgedachte Jhro Kaiser !. Königl . Ma¬

jestät hätten auf dessen allcruncerthänigstes Bitten und in
allcrgnädigster Zuversicht , daß derselbe in Tradirung der

deutschen Wohlredcnheie , inglcichen des ceconomico-

zirovincialj « in dem Loliegio 't bcrelwno allhier mit dein
bisherigen Eifer fortzufahren bestießen seyn werde , ihm zu

dem bishero zu 1500 st . genossenen Gehalt , annoch fünfhun¬
dert Gulden vem ersten dieses laufenden Monats Novem-

bris an , bis auf weitere allerhöchste Anordnung allcrgnädigst
beyzu-
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beyzulegen geruhet . Welches demnach ihm N . N . zur nach.
rlchtüchen Wissenschaft hiermit erinnert >xird . Vecremin
per laersin ( ^Lsgreo - IdeZiam lVlajeiiatem in Lonfilio Oi-
reÄorü in publicis er Lsmerslibus . Vienn « ciie 29 tvlon-
6s bloveinbris . ^ nno Oomini 1751.

II.

Königl . französisches Decket , wegen des Hafens
zu Dünkirchen.

Von wegen beö Königes . Dem Herrn N . Königl.
Sckiffcapitain wird hiermit anbefohlen , sich unverzüglich
nach Dünkirchen zu begeben , um daselbst von der gegenwär»
tigen Beschaffenheit des Canals und des Hafens dieser Stadt
genaue Erkundigung einzuziehen , und davon seinen Bericht
zu erstatten . Se . Mas . befehlen dem N . alle die Werke,
welche man daselbst gegen den Ucrechlischen Frieden und den
Haagischen Vertrag , deren Abschrift er in der Beylage fin¬
den wird , errichtet haben möchte , schleifen zu lassen . Se.
Majest . recommendiren und befehlen auch dem Gouverneur
und CommendantM des Plaßeö , wie auch den Intendanten,
Ingenieurs und allen andern Officiers und Unterthanen , im
Fall der Noth , zu Vollstreckung dieses Befehls allen nöthi¬
gen Vorschub zu thun . Versailles am 27 Februar . 1730.

m.
Dekret

Sk . Königl . Majest . in Preußen , wegen Erbauung
einer katholischen Kirche zu Berlin.

Wir Friedrich , von Gottes Gnaden König in Preußen rc.
Nachdem uns die Römischcatholischen Rcligionsverwandcen
,'n unsern sämmtlichen Provinzen unl » Landen , besonders aber
diejenigen , so sich in unsern Residenzstädten Berlin häuslich
niedergelassen , allerunterchänigst vorgestellet haben , daß de.
ren Anzahl sich dergestalt gehäufet , daß sie sich nunmehr»

nicht
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nicht mehr an dem Orte , wo sie bisher ihren Gottesdienst
abgewartet , versammle » , und solchem sämmtlich beywohnen
könnte » ; und dahero um allergnädigsie Erlaubniß gebeten,
eine Kircbe auf ihre Unkcsten in erwehnter Stadt bauen zu
dürfen : So thun Wir hiermit kund durch dieses Decret,
vor Uns und Unsre Nachfolger , daß Wir in Ansehung dieser
triffcigen Ursache ihnen diese Bitte gewähret und eingestan-
den haben . Verleihen und erlauben demnach hiermit : Daß
erwehnte Römischcakholische , zu ihrem freyen und ungehin¬
derten Gottesdienst , eine , Kirche , so groß als sie solche immer
haben wellen oder könrun , mit einem oder mehr Thürmen,
großen und kleinen Glocken , ohn einigen Vorbehalt oder
Widerrede bauen dürfen . Zum Zeichen Unsrer Königlichen
Gnade lind Wohlwollens schenken und verleihen Wir ihnen
ohne Entgcld einen anständigen und erforderlichen Platz,
welcher durch Unsern Commistarium und ihre besonders hier¬
zu benannte Abgeordnete ausgesuchet werden soll : und da - ,
rnic man die zu diesem Gebäude nöthige Geldsummen und
Unkosten aufbringen möae ; so wollen und befehlen Wir ge¬
genwärtig , daß der P . Mecenali , Carmeliker - Ordens aus
der Versammlung von Mankua , französisch - und italiänischer
Prediger dieser beyden Nationen , so sich in Unsern Diensten
befinden , die volle Macht und Gewalt habe , die Schenkung
und Allmosen , welche man zu diesem Gebrauch anwenden
will , zusammen zu suchen und aufzubringen , sowohl unter
den Cathvlischen in Unsern Staaten und landen , als außer¬
halb denselben , wo man eö zum Behuf dieser Absicht am
füglichsten zu seyn erachten wird ; lasten ihm ferner freye
Hand , ein oder mehrere Personen in verschiedenen Orten zu
dem Ende zu substituiren , wenn solche sonst erforderlicher
Maaßen aurhorisiret sind , und die eingehenden Gelder an
eine sichere Hand , oder eine der besten und vornehmsten
Wechselstuben in Berlin , übermachet werden . Versichern
demnächst alle und jede vor Uns und Unsre Nachfolger , daß
weder Sie noch Wir , jemals zugeben noch gestatten wollen,
daß diese Kirche zu einem andern Gebrauch , als wozu sie

P nun-
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nunmehr gewidmet ist, nämlich zum öffentlichen Gottesdienst
der Römischcatholischen Religion , angewendet werde . Hier.
an geschiehet Unser allergnädigster Wille . Gegeben zu
Potsdam den 21 Nov . 1746.

IV.

Resolution
Der Herren Generalftaaten auf das oben

Numer H befindliche Memorial des Herrn
Grafen von Uhlefeld.

Man hat in der Versammlung das Memorial desHerrn
Grasen von Uhlefeld , Ambassadeurs Sr . Kaiserl . und Ca-
khol. Majest . gelesen, woriune Ihro Hochmögcnden berichtet
wird , daß gedachte Majest . ihm die Credicive an die Otto.
mannische Pforte überschicket , welches ihm denn auf einige
Zeit verhinderte , wiederum hiehcr zu kommen.

Als darüber berathschlaget wosden , hat man vor gut be.
funden und beschlossen, daß auf gedachtes Memorial des
Grafen von Uhlefeld ihm in der Antwort zu vernehmen gege.
ben werde , wie Ihro Hochmögenden die rühmliche Commis¬
sion, welche Se . Kaiserl . und Carhol . Majest . ihm aufgetra-
gen , als ein Kennzeichen der Distinction ansahen , wozu sie
ihm Glück wünschten , daß er gedachte Commission mit gu¬
tem Fortgang und zu seiner Zufriedenheit ausrichte » möge:
Ihro Hochmögenden nehmen mit Vergnügen wahr , daß er.
wahntes Memorial ihnen die Hoffnung machte , wie nach
dieser vollbrachten Commission sie die Ehre haben sollten,
ih >wiederum hier zu sehen ; diese Hoffnung werde den Ver¬
druß , so sie empfinden müßten , seine Gegenwart auf einige
Zeit zu entbehren , sehr lindern : wenn nach einiger Zeit der
Herr Gr af von Uhlefeld wiederum zurück komme , so werde
es Ihro Hochmögenden jederzeit angenehm seyn, und unter-
dessen würden Dieselbe » beständig die Hochachtung und das

beson-
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besondre Vertrauen , so sie jederzeit vor seine Person und seine
bekannten Verdienste hegten , beybehalten.

Der Ertracr gegenwärtiger Resolution von Ihro Hoch-
mögenden soll dem Herrn Halloy zugcfertigct werden , damit
er sie dem Herrn Grafen von Uhlefcld zuschicken möge.

V.

Resolution
Der Herren Generalstaaten auf ein Memorial des

Dänischen Gesandten , wegen eines arretirten
Dänischen Schiffes.

Es ist durch wiederholte Beweisthümer über das Ihro
Hochmögenden den iz Januar letzthin durch den Herrn
GreyS , außerordentlichen Euvoye Sr . Majcst . des Königs
in Dänemark , überreichte Memorial , darinnen man um die
Loslaffung eines Schiffes und seiner Ladung , so einem Co.
peiihagenscben Kausmanne , Jacob Severin , gehörig , wie
auch des Capicains gedachten zu Amsterdam durch einige
Kaufleute vier andrer Schiffe halber , welche im letzt verwi-
chenen Jahre durch eben diesen Kaufmann in dem Meerbu¬
sen von Discou an der Küste von Grönland weggenommen
worden , angehaltenen Schiffes , angesucht , berathschlaget
worden.

Man hat demnach vor gut angesehen und beschlossen,
daß man erwähntem Herrn aufferordenlichen Envoye Grcys
aus sein Memorial zur Antwort gäbe , wie die Arretirung,
darinne man sich in diesem Memoriale beklaget , nicht auf
Befehl des Gouvernements politisch , sondern gerichtlich ge¬
schehen sey, als es in diesen Provinzen jederzeit gebräuchlich
gewesen , und zwar auf Verlangen der Interessenten bey den
vier Schiffen , so im letzt verwichenen Jahre durch gedachten
Jacob Severin in dem Meerbusen von Discou , an der Kü¬
ste von Grönland , weggenommen worden.

Da gedachter Jacob Severin ein Gegenstand der Ge»
richksstube geworden ; so wäre nach den Gesetzen dieser Pro-

N 2 vinz,
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vmz , solche Sachen abzuthun , außer der Gewalt Jhro Hoch¬
mögenden : Doch damit Dieselben an den Tag legten , wie
sie die Freundschaft Sr . Majest . des Königes in Dänemark
hochschätzten ; so haben sie ihre Bemühungen bey dem Ra¬
the zu Amsterdam , da die Arrelirung geschehen, anwenden
wollen , um es dahin zu bringen , daß dieser Arretirung durch
ein gütliches Mittel abgeholfen werde . Diese Vermitte¬
lung habe eine solche Wirkung gethan , daß diejenigen , so den
Arrest angeleget , davon abgestanden , und den Capitain nebst
dem Schiffe und seiner Ladung in der Hoffnung losgelassen,
daß gedachte Se . Majest . ein gleiches thun , und ihnen ihre
vorenthaltene Schiffe wiederum würde auSantwortcn lassen.

Jhro Hochmögenden haben hiervon gedachtem Herrn
GreyS Wissenschaft gegeben , und denselben ersuchen wollen,
durch seine Bemühungen das Seinige beyzutragen , daß die
vier , weil sie in dem Meerbusen von Discou Handlung ge¬
trieben , arretirten holländischen Schiffe , den Eigenthümern
wieder auSgeantwortet , und sie aus dem Processe gesehet
würden . Dieses glauben Jhro Hochmögenden von der be-
kannten Billig , und Gerechtigkeit Sr . Majest . des KönigS
von Dänemark um destomehr zu erwarte » ; indem , da die
Einwohner dieser Provinz seit undenklichen Jahren an ge¬
dachten Küsten Handlung getrieben , ohne daß sie die gering¬
ste Absicht gehabt , Se . Majest . in ihren Gerechtsamen der
Souverainität , und ihren Regalien zu beeinträchtigen , sie
nicht anders glauben können , als daß gedachter Severin wi¬
der die auswärtigen Handelsleute , sich der von Sr . Majest.
ihm verstatteten Verwilligung gemißbrauchet habe , weil
man von dieser Verwilligung niemals die geringste Wissen-
schast erhalten , und sie über die rechtmäßige Gränzen , wider
die Meynung Sr . Majest . erstrecket seyn werde . Der Ex-
track dieser Resolution von Jhro Hochmögenden soll gedach¬
tem Herrn Breys durch den Agenten Byemonk übergeben
werden.

VI . Reso-
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VI.

. Resolution
Der Herren Generalstaaten auf ein Memorial des

schwedischen Gesandten.

Nachdem durch wiederholte Beweisthümer über das

Memorial des Herrn Preyö , außerordentlichen Envoye Sr.

Majest . des Königs von Schweden , so man den Notuln

den 27 des verlaufenen Monats April einverleibet , berath»

schlaget worden ; so hak man vor gut angesehen und beschloß,

sen, gedachtem Herrn Preys , außerordentlichen Envoye , auf

s« 'n Memorial zur Antwort wissen zu lassen , wie Ihro Hoch»

mögenden im gedachten Memoriale nichts gefunden , daraus

Dieselben ziehen könnten , daß Se . Majeft . der König von

Schweden von Ihro Hochmögendcn geargwohnet , als wenn

Dieselben eine vollkommne Unparteylichkeit bey den Streitig,

keilen zwischen Schweden und Rußland nicht in acht genom¬

men halten , oder dieselbe in acht zu nehmen nicht fortführen.

Ihro Hochmögenden müßten solches als ein Kennzeichen

ansehen , wiegedachte Majestät von der Hochachtung , Freund¬

schaft und Unparteylichkeit , so sie in ihrer Resolution vom

4ten April letzthin auf das Memorial vom 2vsten März des

außerordentlichen Herrn Envoye erweislich gemacht , überzeu-

get wären , und zwar um so viel mehr , da ihr außerordentli¬

cher Herr Envoye die Erklärung gethan , wie Sc . Majest.

ihrer SeitS geneigt wären , künftighin bey allen Angelegen¬

heiten mit diesem Staate eine beständige Freundschaft zu un¬

terhalten.
Ihro Hochmögenden hätten , in Ansehung dessen , wider

ihr Vermuthen neue Vorstellungen von dem außerordcncli»

chcn Envoye , welche die Absendung der verordneten Schiffe,

die Kaufartheyschiffe dieses StaakS zu begleiten , so nach dem

baltischen Meere bestimmt , betreffen , erhalten.

Da nun Ihro Hochmögenden das Reglement gedachter

Schwedischen Majest . vom 28Iul . 1741 vor die Kriegsschiffe

P z und
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undArmakeurö , auch die anderweitige Erläuterung vem igtcn
des darauf folgenden Aug . untersuchet ; so harten sie darinne
viele Sachen angetroffen , so sie nicht nur der Schiffahrt und
dem Commerci 'o ihrer Unterthanen in dem baltischen Meer
überaus nachtheilig , und den letztem mit der Krone Schwe¬
den geschlossenen Tractaten zuwider , sondern auch, die wider
dasjenige , was zwiichen allen Rationen nach ihren bcyder-
scikigen Tractaten des Commercii stakt hak , und was nach¬
dem Völkerrecht in Erwägung gezogen werden soll , liefen.

Jhro Hochmögenden hakten durch den Herrn Envoye
Rumpf die aus dem Reglement und Erläuterung entstehen,
de Schäden Sr . Schwedischen Majest . vorstellen , und 'die¬
selbe ersticken lassen , daß sie abgestellet würden : Allein bis¬
her hätte dieses Suchen noch kein Gehör gesunden , ja Jhro
Hochmögenden darauf noch keine Antwort erhalten , ob gleich
schon jechs Monate verlaufen , seit dem Jhro Hochmögenden
ihre Resolution gefastet ; da doch die Schiffe der Untertha¬
nen des Staats , welche im Frühjahr in das baltische Meer
laufen , wissen müßten , woran ste sich zu hallen haben ; in¬
dem unterdessen viele Schiffe der Unterthanen des Staats
von den Kriegsschiffen Sr . Majest . und durch die sebwedi-
sehen Armateurs gefangen genommen worden . Da der au¬
ßerordentliche Herr Envoye den 2osten Mär ; letzthin wider
die Absendung gedachter Begleitung Klagen angebracht ; so
hatten Jhro Hochmögenden durch ihre Resolution vom gten
des darauf folgenden Aprils hierauf geantwortet , und ihre
Neigung , mit gcdachterMajest . in einer vollkommnen Freund¬
schaft zu leben, bezeuget ; mich die Gründe angeführet , welche
sie dahin gebracht hätten , gedachte Begleitung zu verwilligen,
und warum Dieselben glaubten , daß Se . Schwedische Maj.
deshalb nicht den geringsten Argwohn hegen könnten . Die¬
ses neue Anersuchen gedachten Herrn Envoye hatte Jhro
Hochmögenden um desto sonderbarer geschienen, da. man we¬
der aus ihre Beschwerden wider gedachtes Reglement , noch
auf den Jnnhalt der Resolution vom 4ten April geantwortet.

Man
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Man setzte wohl in dem letztem, Memoriale zum Fun-

damente des neuen Ansuchens , wie gedachte Begleitungen

vergeblich und unnöthig sen» würden ; allein weil man keine

Ursache der Beschwerden Sr . Schwedischen Majestät ange¬

führet ; so glaubten Jhro Hochmögenden , wie die Prise vie¬

ler Schiffe der Unterthanen des Staats das Gegentheil ab¬

nehmen ließen , und gedachte Präcautionen , das Commer-

cium und die Schiffahrt der Unterthanen des Staate in dem

baltischen Meere zu bedecken, von einer unumgänglichen Noth¬
wendigkeit wären.

Es sey zwar wahr , daß zwey weggenommene Schiffe

losgelassen worden , und Se . Majest . hierdurch habe wollen
zu erkennen geben, wie Dieselben in Ansehung dessen den Un-

terthanen deö StaalS eine schleunige Justitz wolle wiederfah-

ren lassen: Allein die Angelegenheiten der andern Prisen wä¬

ren noch nicht ausgemacht worden , und überdem hätte die

letzte losgelassene Prise der Schiffe den Schiffsherrcn so viel

Schaden gethan , daß die Unterthanen des Staats , so lange

man die Beschwerden von Jhro Hochmögenden nicht abge¬

than , hohe Ursache hätten , vor ihre Schiffahrt undCommer-

cium in gedachtem Meere Sorge zu tragen ; vornehmlich,

wenn sie erwägten , daß die ArmateurS gedachtes Reglement

in dem weitläufigsten Verstände zu ihrem Vortheil nähmen,

so, daß die ganze Schiffahrt und das Commercium , ohne die

benöthiqte Bedeckung zu verwilligen , Gefahr liefe, in gänz¬

lichen Verfall zu gerathen , wobey Jhro Hochmögenden die

Gefährlichkeit einer so starken O,velle ihres Commercii mit

gleichgültigen Augen nicht ansehen könnten.
Jhro Hochmögenden müßten annoch wiederholen , daß

<die Anzahl der zu gedachter Begleitung bestimmten Schiffe

von einer so wenigen Folge der ganzen Welt scheinen müßte,

daß daraus leichtlich der Schluß zu machen , wie diese Be¬

gleitung die Schiffahrt der Unterthanen einzig und allein zu

bedecken, und zu keiner andern Sache verordnet sey.

Aus diesen Ursachen könnten Se . Schwedische Majest.

in Ansehung dessen nicht den geringsten gegründeten Argwohn
P 4 haben;
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haben ; allein wenn derselbe da seyn könnte , so dürste dieser
Argwohn Jhro Hochmögendcn , indem sie gesucht , durch das
Verlangen der nöthigen Aenderung gedachten Reglements
und der anderweitigen Erläuterung demselben zuvor zu kom-
men , nicht beygemessen werden ; sondern diesem Reglemenke,
und der anderweitigen Erläuterung , auch der Schwierigkeit,
die man in Ansehung der verlangten Aenderung in Schwe¬
den angetroffen.

Jhro Hochmögenden könnten nicht zugeben , daß man
im gedachten Memoriale zu den Hauptursachen der Be¬
schwerden wider oftgedachke Begleitung angeführet , daß die
Unterthanen des Staats sich ihrer Bedeckung mißbrauchen
könnten , Csnkrebandeffectcn überzuführen , und hierdurch
dem öffentlichen Feinde aus eine nachdrückliche Art bcyzuste-
hen : Denn aus diesem Grunde würde , wenn zwo Puissan-
zen in Krieg verwickelt , die dritte , welche dieser Krieg nichts
angehet , niemals eine Begleitung den Kauffarcheyschiffcn
ihrer Unterthanen nach den tander » der einen und der andern
im Kriege begriffenen Puiffanzen verwilligen können , welches
denn in keinem Tractate siipuliret worden , und wider die
unter allen Völkern hergebrachte Gewohnheiten läuft.

Außerdem hätten Jhro Hochmögenden , um zuvor zu
kommen , damit ihre Unterthanen diese Begleitung nicht wi¬
der die zwischen Ihnen und gedachter Majest . obwaltende
Freundschaft anwenden möchten , die nöthigen Befehle erthei¬
let , daß durch die Collegia der Admiralität allen Schiffs,
und Handelsherren , welche in das baltische Meer unter die.
ser Begleitung seegeln wollten , wie auch den Interessenten
bey gedachten Schiffen , gemeldet werde , sich zu hüten , einige
in den Tractaten vor conkreband declarirte Effecten und
Waaren , welche vor solche zu eines jeden Unterricht darinne
insbesondere angezeiget worden , einzuschiffen , oder einschiffen
zu lassen , bey Strafe , daß die Schiffe , darauf sich solche ge¬
ladene Waaren finden dürsten , der Bedeckung dieser Beglei¬
tung keineswegeö genießen sollten.

Da
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Da nun dieserwegen , in Ansehung des Transports sol¬

cher Conkrebandeffecten nach Rußland , nichts übrig bleiben
könnte ; so müßte der Argwohn einig und allein auf gewisse
Effecten fallen, - welche , außer den Traktaten in gedachtem
Reglement «! und in der anderweitigen Erläuterung vor con-
lreband erkläret worden . Inzwischen könnten Jhro Hoch¬
mögenden von der Freundschaft Sr . Schwedischen Majestät
nicht vermuthen , daß dieselbe, der von Jhro Hochmögenden
dieserhalb gethanen Vorstellungen ungeachtet , und ohne, daß
man bisher » darauf die geringste Antwort ertheilet , den Jnn-
halc dieses Reglements , in Ansehung dessen, wolle bewerk¬
stelligen lassen.

Außerdem wären die Effecten , welche in gedachtem Re-
glemente , und in der anderweitigen Erläuterung vor contre-
band erkläret worden , über dem zwischen Schweden und
dem Staate letzthin geschlossenenTractate , dessen Jnnhalt
in Ansehung dessen fast mit allen Commercienkractaken , so
voritzo bestehen , übereinkömmt , von solcher Beschaffenheit,
daß sie unter die Conkrebandeffecten in den Tractaten nicht
gerechnet werden könnten . Die Ursache dieser Ausnahme
scheinet zu seyn , dieweil fast alle Puissanzen , indem sie die
Conkrebandeffecten reguliert , davor gehalten , daß man nicht
nur dasjenige erwägen , was dem Feinde Schaden zufügen
könnte , sondern auch auf das Interesse der Puissanzen , mit
welchen man in Friede und Freundschaft lebet . Acht haben
müßte , dieweil außerdem zur Zeit des Krieges das Com-
mercium derjenigen , welche sich neutral verhielten , in den
Ländern der respcctive im Kriege begriffenen Puissanzen gänz¬
lich darnieder liegen würde . Jhro Hochmögenden wüßten,
wie man aus diesem Grunde keine andre Effecten in diesen
Tractaten , als die Kriegsmunition vor contreband declariret
hätte , welche überdem einig und allein dienen könne , den
Krieg fortzusetzen, davon die Frage hier nicht sey.

Da diese Maxime allgemein sey, dieselbe unter allen
Puissanzen statt fände , und sie folglich vor eine Regel des
Völkerrechts gehalten werden müsse ; so könnten Jhro Hoch.P 5 mögen.
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mögenden vornehmlich , da sie durch ihre Collegia und Admi¬
ralität wegen der Handlung der Contrebandeffecten , in An¬
sehung der oft erwähnten Begleitung Wissenschaft geben
lassen , nicht beschuldiget werden , daß sie diese Begleitung
wider das Völkerrecht verwilliget hätten . Außerdem muß.
ten Jhro Hochmögenden über gedachtes Reglement und an-
derweitige Erläuterung anmerken , daß eS wohl jeder Puis.
sanz erlaubet sey, Anordnung zu machen , was vor Effecten
durch ihre eigene Unterthanen in oder aus den fremden sän-
dern gcführet werden sollten : Allein , niemand sey nach dem
Völkerrechte berechtiget , dieses über die Unterthanen andrer
Puissanzen , ohne ihre Einwilligung und ohne einen vorher,
gängigen beyderseitigen Vergleich zu erstrecken. Die Sa.
che rede vor -sich selbst : Ein solches Reglement könnte umso
viel weniger statt finden , dieweil es , wie bey gegenwärtigem
Fall , die Effecten unter sich begreife , welche in keinem Com-
mercientractate vor concreband gehalten werden.

Jhro Hochmsgendcn hatten um so viel mehr Ursache, sich
über das Reglement und gedachte Erläuterung zu beschwe¬
ren , indem sie nicht wüßten , ob denselben, in Ansehung der
Schiffe der Unterthanen andrer Puissanzen , nachgelebet wer.
Ve, und ob diese Puissanzen dazu stille schwiegen ; indem es
eine Sache seyn würde , welche mit der Freundschaft , so zwi-
scheu Sr . Schwedischen Majestät und Dero Staate bestün-
de, schwerlich übereinkomme , wenn ihre Unterthanen schlech.
ter als andre Nationen gehalten würden.

Jhro Hochmögenden hofften und vermutheten , daß Se.
Schwedische Majestät sich werden gefallen lassen, alles oben
erwähnte in fernere ernstliche Erwägung zu ziehen ; indem
sie des Vertrauens lebten , wie gedachte Se . Majestät nach
ihrer bekannten Gerechtigkeit und Freundschaft , so Dieselbe
jederzeit vor den Scaat bezeuget , und so durch die in dem
Memoriale des außerordentlichen Herrn Envoye dargethane
Zeugnisse neuerlich bestätiget worden , den wider erwähnte
Begleitung gefaßten Argwohn gänzlich werden fahren lassen.
Jhro Hochmögenden müßten von neuem darum ansuchen,

damit
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damit Se . Majestät der König von Schweden endlich eine
Resolution faste , welche die Schäden der Umerlhanen des
Staats in Ansehung gedachten Reglements und der ander-
wenigen Erläuterung , wiederum gut mache , damit durch
dieses Mittel alle Muthmaßungen und Beschwerden , die
daher entsprängen , eine gute Endschafk einmal erreichten , und
zu gleicher Zeit die verlangten Befehle zu der Loslafsung der
annoch angehaltenen Schiffe ausgefertiget würden.

Der Eptract dieser Resolution Jhro Hochmögenden , soll
durch den Agenten Byemont , dem außerordentlichen Herrn
Envoye PrdyS zugcfertigct , und derselbe zugleich ersuchet
werden , die guten Meynungen Jhro Hochmogenden mög¬
lichst zu unterstützen.

Dritter Abschnitt.

Vor; Patenten, Edikten, Reglements und
Policeyordnungen.

AI latente , Edicte , Reglements und Ordnungen sind gcsctz-
liche Verfügungen und Anordnungen eines Regenten,

welche in das Land ergehen , und zu dem Ende öffentlich be¬
kannt gemacht werden , damit sich die Unterthanen in vor¬
kommenden Fällen darnach achten sollen . Ins besondere
aber nennet man Patente , was alle Unterthanen insgemein
angehet . Edicte heißen solche Anordnungen , die zwar alle
Unterthanen verbinden , die aber nur besondere Fälle und An¬
gelegenheiten betreffen ( * ) . Unter Reglements verstehet

. man

(*) Die Bedeutung der Wörter Pakente , Mandate , Edicte
und Generalien , oder wie sonst dergleichen zu erlassende
Gesetze genennet werde » , ist ziemlich unbestimmt ; indem
man in verschiedenen Landern ganz vcrschicdcne Begriffe
damit zu verbinden pfleget . In einigen Landen beißen sol¬
che Gesetze Edicte , die von dem Regenten selbst gegeben und
unterschrieben , Patente aber solche Verordnungen , die von

den
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man die Verfügungen , die über eine gewisse Art von Ge.
schäften gemacht werden , und die allein diejenigen verbin¬

den , so damit zu thun haben . Ordnungen aber sind ein Zu¬
sammenhang von Gesehen , die bey diesem oder jenem Ge¬
genstände und Einrichtung in dem bürgerlichen Leben zu be¬
obachten sind . Alle diese Arten von Gesehen erfordern eine
große Geschicklichkcit in ihrer Abfassung . Es verstehet sich
von selbst , daß sie sehr deutlich und verständlich verfasset seyn
müssen , indem sie den Unterthanen zur Richtschnur in ihren
Handlungen dienen sollen . Daher müssen sie von Leuten
verfertiget werden , welche die Sacke selbst genugsam i'nne
haben . Denn niemand kann eine Sache deutlich genug aus
einander sehen , als der sie vollkommen verstehet : und ob
zwar die Unterthanen ihren Regenten Gehorsam schuldig
sind ; so ist doch nicht zu laugnen , daß einem weisen Regen,
ten an der Liebe und dem Vertrauen seiner Unterthanen sehr
viel gelegen seyn muß . Da er nun mit keinen Maschinen,
sondern mit vernünftig denkenden Wesen zu thun hat ; so ist
eö allerdings rathsam , daß er sie von der Güte und Weis¬
heit seiner Anordnungen überzeuget . Folglich müssen die
Pakente , Edicte , Reglements und Ordnungen mit überzeu¬
genden Gründen in einer schönen Schreibart abgefasset wer.
den . Der Gegenstand und die Würde eines Regenten giebt
auch zu schönen und edeln Gedanken genügsame Gelegenheit.
Besonders findet man zu einem schönen Schwung der Ge-
danken Anlaß , wenn Siegesfeste , Friedensschlüsse , allgemei.
ne Büß - und Fasttage angekündiget , und in allgemeinen
Landesnöthen Gegenanstalten verordnet und bekannt gemacht

werden.

den höchsten Colleqiis in Policeyiachen , jedoch im Namen
des Regenten gegeben werden ; Mandate hingegen heißen
wichtige Gesetze in Rechtssache » , die gleichfalls von dem
Regenten selbst unterschrieben werden . Kurz , wenn die
Concipienten solcher Gesetze öfters einen zureichenden Grund
angeben sollten , warum sie dieses ein Edict , ein anderes
ein Mandat , ein drittes ein Patent , ein viertes ein Gene¬
rale nennen ; so würden sie vielleicht selbst stocken.
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werden . Daö Beyspiel unter der Isten Numer ist sehr wohl

gerathen : und man muß überhaupt gestehen , daß andreNa-

tionen bey ihren Patenten und Edicten viel mehr Geschick,

lichkeit zeigen , als wir Deutschen , die wir diese Schriften

gemeiniglich sehr nachläßig abfassen . Sollte die Ursache

davon seyn , daß andre Nationen geschicktere Leute zu den Ge.

schäften des Staats gebrauchen , als wir ? Diese Ursache

wäre uns nicht rühmlich.
§ . IO.

Die äußerliche Form dieser schriftlichen Aufsätze bestehet

darinnen , daß zuförderst der ganze Titel des Regenten ge.

setzet wird ; sodann werden gemeiniglich die verschiedenen
Stände und Ordnungen der Unterthanen gcnennet , z. E.

entbieten allen unsern Prälaten , Grafen , denen von der Rit¬

terschaft und Städten : und in dieser Benennung gehet man

öfters so genau alle Stände durch , daß auch die Schultheiß.

sen auf den Dörfern nicht vergessen werden . Zuweilen ober

werden nur alle Unterthanen und Einwohner eines Landes

überhaupt genennek ; und kommt es hierbey lediglich auf den

Gebrauch und die Gewohnheit der Canzelcyen und die Ver.

schiedenhcit der Materien an , wem die gesetzlichen Verfüg » » ,

gen eigentlich angehen : denn wenn sie das Kriege Heer mit

betreffen ; so werden auch die Kriegsbesehlshaber und die

gemeinen Soldaten mit erwehnet . Hierauf folget die Be¬

grüßung an die zuvor genannten Unterthanen , die abermals

auf den Canzleystil ankommt , und alsdenn heißt es : und

geben denenselben hiermit zu vernehmen , oder zu erkennen.

Bey dem Schlüsse wird eine Ermahnung gcseßet , daß sich

jedermann darnach achten solle : und zuweilen , sonderlich in

den Edicten der Römischen Kaiser , wird bey dem Dato das

Jahr der Regierung des Monarchen mit bemerket . Uebri-

gens pfleget man in den Edicten , Reglements und Ordnun-

gen die gesetzlichen Verfügungen Punktweise aus einander

zu setzen , und jeden Punkt mit einer Numer zu bemerken,

welches auch zu besserer Deutlichkeit und Verständlichkeit

allerdings nöthig ist.
§. n.
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§. ri.

Was die innerliche Einrichtung anbetrifft ; so haben die
Ediere , Reglements und Ordnungen gemeiniglich znsörderst
einen Eingang , welcher fast allemal von der Vorsorge und
Liebe des Regenten vor seine Unterthanen handelt ; und wie
er geneigt sey, zu ihrer Glückseligkeit und zu dem Aufnehmen
seiner Staacen alle dienliche Maaßregeln zu ergreifen . So¬
dann folget der Vertrag selbst. Es wird nämlich die Sache
oder die Ursache vorgestellet , die zu Abfassung des Edikts
oder der Anordnung Gelegenheit gegeben hat . Diese sind
entweder die Angeschlichenen Mißbräuche und Unordnungen,
oder der Nachtheil , welchen diese oder jene Umstände dein
Lande verursachen . Hierbei ) werden gemeiniglich die ehedem
in dieser Sache crgangenen Edikte und Befehle namentlich
angeführet : und hierinnen bestehet der erste Haupttheil dieser
Aufsätze , nämlich der Vorrrag . Der zweyte Haupttheil,
oder die Abhandlung , hält die gesetzlichen Verfügungen selbst
in sich. Dieser Haupttheil hat eigentlich drey Unterabthei-
lungen in sich : i ) die Gründe des Gesetzes ; 2) das Gesetz
selbst, und z) die auf die Uebertrcker gesetzten Strafen : und
in kurzen Edikten und Patenten finden sie auch gemeiniglich
also nach einander statt . Allein in weitläufigen Edikten,
sowohl als in Reglements und Ordnungen , die Punktweise
abgefasset sind, werden die Gründe des Gesetzes und die an¬
gedroheten Strafen bey jedem Punkte selbst mit Angefloch¬
ten . Wenigstens ist es in Ansehung der Gründe allemal
nöthig , obgleich zuweilen die Strafen am Ende in beson¬
dern Punkten festgesetzet werden.

§ . 12.

Da die Edikte , besonders aber die Reglements und Ord¬
nungen öfters ziemlich lang find , und sehr viel Punkte in
sich fassen ; so muß sich die Geschicklichkeit ihres Verfassers
besonders i» der guten Folge und Ordnung dieser Punkte
sehen lassen; ob es gleich in den meisten gedruckten Policey-
und andern Ordnungen hierinnen gar schlecht ausstehet. Es

ist
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ist aber natürlich , daß man von dem allgemeinen aus das
besondere fortgehet , und mithin die Anordnung , Verfügung
und Anstalt des Gesetzgebers erst überhaupt oder allgemein
vorstellet , und sodann alle besondere Fälle und Theile inson¬
derheit abhandelt , wobey dasjenige immer voraus gesetzet
werden muß , was zu besserer Deutlichkeit und Verständlich-
keit des folgenden gereichet . Wer die Sache selbst wohl
innen hat , und dieselbe folglich bis auf den Grund zu zerglie¬
dern im Stande ist , dem wird ein solcher geschickter Vortrug
gar nicht schwer fallen , wenn er nur sonst in etwas einen or-
deutlich denkenden Kopf hat . In allgemeinen Policey - und
Kammerordnungcn , wo über diese Gegenstände gesetzliche
Verfügungen gemacht werden müssen , muß man sich zuförderst
um eine geschickte , und die Sache völlig erschöpfende Einchei-
lung der verschiedenen Materien bekümmern . Dieses ge¬
schiehet nun theils nach dem innerlichen Verhältniß und Zu¬
sammenhange , daö die verschiedenen vorzutragenden Sachen
mit einander haben , theils nach der Wichtigkeit ihrer Gegen¬
stände . Man macht also verschiedne Haupt - und Unterab-
thcilungen , und eine jede wird hernach auf eben die Art abge-
handelt , wie wir vorhin erinnert haben , daß man nämlich von
dem Allgemeinen auf das Besondere fortschreitet . Man
kann nach den Gränzen des gegenwärtigen Werkes keine sol¬
che allgemeine Policey - oder Kammcrordnung , die vielerlei ),
Gegenstände in sich begreift , mittheilen . Unterdessen werden
die Muster unter der IVten und Vke» Numer von Regle¬
ments und Ordnungen über einen besondern Gegenstand , gute
Beyspiele an die Hand geben.

k.

Patent
Sr . Rußifch-Kaiserlichen Majestät wegen des

Friedens nur den Türken im Jahr 1740.
Anna , von Gottes Gnaden Kaiserinn und Selbsthalte

rinn aller Reußen rc. Es ist aller Welt genugsam bekannt.
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was Unsre Gränzen viele Jahre hintereinander durch die
Einfälle der Türken und Tarkarn erlitten , welche daselbst die
Ländereyen und Wohnungen auf die unmenschlichste Weise
verwüstet , geplündert und verheeret , und eine sehr große An¬
zahl unsrer Unterthanen in die Sklaverei ) geführet haben.
Die Gewaltthätigkeiten sind so weit getrieben worden , daß,
weil alle unsre Vorstellungen , um ihnen Einhalt zu thun,
und einer offenbaren Ruptur zuvor zu kommen , nicht die gc.
wünschte Wirkung gehabt , Wir endlich gemüßiger worden
smv , unter göttlichem Schuhe die Waffen zu ergreifen , und
Uns der von dem Allerhöchsten verliehenen Macht zu ge.
brauchen , um Unsern getreuen Unterthanen eine völlige Si¬
cherheit zu verschaffen. Und gleichwie es dem allmächtigen
Gott gefallen , Unsern aus gerechtesten Ursachen gefaßten
Schluß zu segnen ; also haben Wir durch seine Gnade und
Beystand , und durch die Tapferkeit unsrer Truppen , nicht
nur die Feinde von Unsern Gränzen entfernet ; sondern Wir
sind auch bis in das Herz ihres Landes eingedrungen , haben
verschiedne wichtige Städte und Festungen von ihnen ringe,
nommen , ihre Armeen geschlagen und gänzlich ruiniret , und
so herrliche Siege über sie befochten , daß alle Umstanve die.
ses Krieges Uns und der ganzen Nation einen unsterblichen
Ruhm zuwege bringen müssen. Weil aber doch Unsre vor.
nehmste Sorge stets gewesen, diesem Reiche und Unsern Un.
terthanen eine hinlängliche und dauerhafte Sicherheit für
das Künftige zu verschaffen, und alles zu entfernen , was den.
selben in der Folge nachtheilig seyn könnte ; so haben Wir
unter dem Laufe so viel glücklicher Progreffen , die der All-
mächtige Unsern siegreichen Waffen verliehen , nicht außer
Acht gelassen , zu einem gewünschten Frieden zu gelangen,
welcher Uns zu dem Zwecke dienen könnte , den Wir Uns
vorgesetzt hatten.

Gott , welcher diejenigen nicht verläßt , die auf ihn krauen,
erfüllet nunmehr Unsre Wünsche . Der Krieg hat sich durch
einen glücklichen Frieden gecndiget : Die Ruhe folget auf die
Unruhe , und die Feindseligkeiten hören durch die Wieder her.

stellung
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stellung eines guten Verständnisses auf , Kraft desTrackatS,
der am igten September vorigen Jahres geschloffen , und
durch die Auswechslung der Rakificationcn , die zu Constan-
tinopel am - zstenDecemb . eben dieses Jahres mit viel So-
lennicaten und außerordentlichen Ceremonien geschehen , be¬
festiget worden.

Durch diesen Frieden finden sich Unsre Gränzen also ein¬
gerichtet , daß sie gegenwärtig von den ehemals erlittenen
Einbrüchen und Raubereyen , vermittelst einer vollkommnen
Sicherheit , die Wir ihnen verschaffet haben , geschützcr sind.
Die vorigen Bedingungen des unglücklichen Tractats am
Pruth sind vernichtet : und Unser Reich ist von so nach-
theiligen und unanständigen Verbindungen , die man allda
eingegangen , wieder frey . Verschiedene tausend Unsrer Un-
terthanen , die seit vielen Jahren bey verschiedenen Gelegen¬
heiten aus dem Schooß ihres Vaterlandes gerissen , und in
Ketten und Banden geleget worden , werden unverzüglich
nach ihrer Heymath zurück gesendet , und aus der schweren
Sktaverey und dem vielen Elende , so sie erlitten , erlöset
werden.

Man hat nach eben diesem Frieden Unsern Unterthanen in
Ansehung des Commercii ansehnlichere Vortheile und Vor¬
züge , als man ihnen niemals in dem Ottomannischen Reiche
zugestanden gehabt , eingeräumet ; verschiedner anderer Be¬
dingungen nicht zu gedenken , die darinn zu Unsrer Ehre
und zu Unserm so wohl , als Unsers Reiche und Unsrer Un.

terthanen Besten stipulirt worden , wie aus dem Jnnhalke
des Tractats , der im Kurzen bekannt gemachct werden soll,
zu ersehen seyn wird.

.Unterdessen haben Wir für gut befunden , Unsern getreuen
Unterthanen diese glückliche Begebenheit allergnädiqst kund
zuthun , mit dem ausdrücklichen Befehl , nebst Uns aus
dem innersten ihres Herzens dem Gott der Barmherzigkeit,
dem Urheber und Geber alles des Guten , so vieler Gnade
und Segens , so er über Uns ausgeschüttet hat , zu danken,
und den Allmächtigen innbrünstig zu bitten , daß er Unser

Z Reich
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Reich unter seinen göttlichen Schuh nehmen , alles Uebel
und alle Unruhe von Uns entfernen , Uns ' die Früchte deö
Friedens genießen lassen, und fortfahren wolle , Uns seine
Gnade zur Wohlfahrt und zum Besten Unsers Reichs und
Unsrer Unterthanen zu verleihen . Wofür der heilige Name
Gottes immerdar gelobet und gepreiset sey. Gegeben zu
Petersburg , den 25 Febr . 1742.

H.

Edict
Sr - Römisch - Kaiserlichen und zu Ungarn

und Böhmen Königl . Majestät , wegen Vee-
nrmdemng der Zölle.

Wir Maria Theresia , von Gottes Gnaden Römische
Kaiserinn , in Germanien , Ungarn und Böhmen Königinn.
Entbieten allen und jeden , welchen dieses Unser Patent zu
lesen vorkommt , insonderheit aber denen , die Wein allen¬
falls zur Nothdurft hieher , oder zu weirerm Verkauf , wie
auch Körner und junges Vieh aus Unserm angranzenden
Königreich Ungarn in dieses Unser Erzherzogtum Oester¬
reich unter der EnnS einbringen , Unsre Gnade , und geben
denselben hiermit zu vernehmen:

Welchergestalc Wir bey nunmehro von Gott hoffendem
dauerhaftem Ruhestände Unsre LmdeSmütterliche Sorg¬
falt vornehmlich dahin richten , damit Unsern getreuesten
Ecblanden , nachdem selbige durch feindliche Drangsale so
vieles erlitten , mittelst erleichternden Ausfuhre ihrer einhei¬
mische» Erzeugnisse und Beförderung des Commercii -nach
und nach wieder auf - und zu einem blühenden Wohlstände
verholst » werde.

Auförderst aber ziehen Wir in Betrachtung , daß in die.
sem Unserm Erzherzogthum Oesterreich unter der EnnS nicht
nur aller zu Wasser ausführender Wein , mit dem sogenann¬
ten ypserischen Vierschilling - nebst dein Strudmauffchlage,

zufam-
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zusammen mit 40 Kr . aus jeden Evmer sich beschweret be¬
finde, sondern auch , daß eben dieser aus - und aller an öster¬
reichischen, ungarischen , oder andern Sorten durchführender
Wein , Körner , Mehl , Haute und Felle ; wie ingleichen das
Wachs , Honig , Unfchlitt , Federn , Flachs , Hanf , Obst,
Safran , und andre dergleichen Waaren , nach Innhalt der
öfters wiederholten Patente , worunter die letzten den 22sten,
Nov . 1729. dakiret sind , theils den sogenannten Batzcnauf-
schlag mit 4 Kr . von einem Gulden werth , theils aber andre
extraordinäre Aufschlage , von Alters her zu ertragen gehabt,
und eben deswegen sich der Verschlaiß derselben zu empfind¬
lichem Schalen des Landes und dessen gecreuester Insaßen
merklich vermindert habe.

In solcher Erwägung dann , und damit dem entkräfteten
Contribuenten alle nur immer gedeihliche Hülfsmittel zu sei.
nerWiedererholung werkthatig zufließen mögen , haben Wir
Uns allermildest entschlossen, alle obberührte zu 2)pö und
Struden , dann auch in den beyden Vierteln Ober , und
Untcrmannhartsberg haftende Wein - auch ordinär und extra¬
ordinär - Landaufschlage , insoweit dieselbe bis anhcroUnsern
niederösterreichischen treugehorsamsten drey obern Ständen
für die Uns von Zeit zu Zeit darauf vorgeschossene namhafte
Geldsummen durch obberührte Pakente eingeräumet worden,
vollends aufzuheben , xmd also derselben Abnahme und Ein-
forderung von nun an gänzlich aufhörend zu machen.

Damit aber zugleich Unsre treugehorsamste Stände we¬
gen sothancr noch großen Theils unabgctilgeter Anticipatio-
nen mit einem anderweiten dem Commercio unnachtheiligen
Fundo gesichert , mithin der Dillig ' eit nach befriediget wer¬
den , haben Wir resolviret , auf die miclcmdschäftlichen
Pässe , wie es von Alters hergebracht ist , und Wir sie,
Stände , in Folge der erqangenen Resolutionen dabey fe«
stigli'ch zu handhaben gedenken , in dieses Erzherzoglhum
Oesterreich unter der Ennö ein - oder zu Wasser über die
Gränzen des Landes Oesterreich ob der Enns durchführende
ungarische Weine , dann auch auf die zur hjerländiichen

Z 2 Con-
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Consumtion einführende ungarische Körner und junges Vieh,
einen mäßigen Aufschlag dergestalt zu legen , daß für jeden
Eymer ungarischen Wein , so zum Consumo mit landschaft-
lichen Paß eingeführet wird , i st. für jeden Eymer ungari¬
schen Wein , so mit landschaftlichem Passe zu Wasser trän.
striret , i st. izKr . für jede Mehe Weihen , so in dieses Land
zur Consumtion kömmt , 6Kr . für jede Mehe Korn , weil es
den gemeinen Mann betrifft , z Kr . für jede Mehe Haber
und Gerste g Kr . für ein großes ungarisches Schwein 12 Kr.
für ein dctco mittleres 9 Kr . für ein Schaaf oder Schöps
6 Kr . gleich bey der Einführe bezahlet werden , und dieser
von UnS neu errichtete Aufschlag den drey obern Ständen
in Folge des mit denselben unterm i8ten Septemb . dieses
laufenden Jahres geschlossenen Recesses, als ein Surrogatuin
der ob angeführet , abgethanen Jmposten , gegen alljahrige
Berechnung so lange in Händen verbleiben solle, bis sie nach
Ausweise des vorhergedachten Recesses mit dem noch rück-
stehenden Capital und laufenden Interesse vollständig ver¬
gnügt seyn werden.

Solchemnach wollen Wir allen und jeden , so mit derley
ungarischen Wein , Körnern , oder jungen Vieh , einiges G «.
werbe treiben , oder auch zur Consumtion solches herein brin¬
gen , jedoch mit Ausnahme der privilegirken Orte , welche von
ihren ererbten oder von langer Zeit her poßidirenden Wein¬
gärten das eigene Baugut zu gewisser Zeit in das Land zu
bringen berechtiget gewesen , als denen Wir dieses Privile.
gium noch fernerhin , jedoch mit der Bedingung gestatten,
daß selbige über ihre Bauweine nichts mehr verkaufen noch
einführen , sondern vielmehr zu Ausmessung eines gewissen
Quanti ihre Gewährsauszüge Unsern drey obern Ständen
auf Verlangen vorzeigen sollen, hiermit allergnadigst anbe-
fehlen , daß sieden obangemerkten geringen Aufschlag bey
den von erstbemeldeken Unsern niederösterreichischen ordent.
lich bestellten Granzmaukhen also gewiß getreulich entrich.
ten , und darüber die gehörige BillekS nehmen , wie im Wk-
drigen derley unangesagre oder durch Umwege einschwärzende

Weine,
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Weine , ihnm , drey obern Ständen , in Folge des iandtagS-
schluffes vom 7 Aug . 1670 iplo fkicstg in Lommistlone Der»
fallen seyn sollen.

Gebieten anbey allen und jeden Obrigkeiten , Herrschaften,
Städten und Märkten , auch sonst jedermännkglich , ihnen,
drey obern Ständen , zu richtiger Beziehung dieses Unsers
Aufschlagsgefälls , alle nur immer dienliche Hülse , Vorschub
und Beystand zu leisten , ihre anstellende Amtleute , falls sie
irgend eine Wohnung dingen , willfährig aufzunehmen , ih¬
nen auf Ansuchen unweigerliche Aßistenz zu ertheilen , und
ihre Amtsverrichtungen nicht zu verhindern , gestalt im Wi¬
drigen Unsre treugehorsamste obere Stände allen auö einiger
Weigerung oder Widersetzlichkeit entspringenden Schaden

mi denselben zu ersuchen befugt seyn sollen Wornach rc.

III.

Königl. Französisches Reglement,
Megen Errichtung eines Commercienraths.

Nachdem der König erkannt , wie viel dem Wohl des
Staats daran gelegen , daß die Handlung feiner Untertha¬
nen , so wohl in - als außerhalb des Reichs befördert und gs,
schützet werde, rmd Jhro Majestät derselben eine beständige
Sorgfalt und einen ganz besondern Schutz verleihen wollen,
so haben sie folgendes Reglement beliebt:

i ) Befiehlt der König , daß alle die Handlung in . und
außerhalb des Reichs , ingleichen zur See betreffenden Sa¬
chen , vordem am 29 ^ 11. 1700 . und 22Jun . i722 errichte¬
ten Handlung §gerichk,kuregu lie Lommerce , untersucht und
entschieden : und daß dem SeestaatS »Scccetär und dem
Gencral -Controlleur derer Finanzen , wenn selbige der Ver¬
sammlung nicht beywohnen können , von denen in ihre be¬
sondre Abtheilung laufenden Sachen durch die Handlungö-
aufseher Bericht erstattet werde.

Z r 2) Nach-
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2 ) Nachdem die innerhalb des R ' icks geführte Hand.

lung mit denen auswärtigen ui,d dem Seeoandei ein,Uey
Endzweck haben muß ; so hat Ihm Mapstat , um zwiichen
diesen beyden Handlungen , welche durch einen einigen Geist
beherrscht und geführt werden müßen , ein >0 nr .cmliches und
nochwendigeb Verhältniß zu errichten, beschloßen, einen
Rath niederzusetzen , der aus solchen Personen bestehet , wel¬
che durch ihre Einsicht und den Zusammenhang viele , die
Handlung angehenden Theile des Ministem , Ihr » Maje.
stal über alles , was zu völliger Wiederherstellung und Ver.
Mehrung der Handlung dienlich seyn mag , ihre Meynung
zu entdecken im Stande sind.

z ) Dieser Rath seil le LoMeil kielst de Lommerr ? ge-
nennct werden , u,H aus folgenden Personen bestehen : Dem
He >m Herzoge vEOrleans , dem Herrn Cardinal von Fleury,
dem H rrn CanHler , dem Herrn Siegelverwahrer , dem Herrn
Marfchall von Villar « , dem Seestaatö Secretar , dem Herrn
Angervilliers , dem General - Controlleur der Finanzen , und
dem Herrn Fagon , als Handlungsgerichis - Präsidenten.
Dieser Rath soll sich alle i ^ Tage , oder wenn es der König
nöthig befinden wird , noch öfters versammle ».

4 ) Der Siegelverwahrer , der Staats - Secretar von
auswärtige » Geschäften , der Seestaats - Secrekär , und der
General -Controlle « ,' der Finanzen , sollen bey demselben , ein
jeder von denen hauptsächlichsten Materien, , die in ihre Ab-
theilungen und Departements gehören , Bericht erstatten.

; ) 'Alle Urtheile , und andre Ausfertigungen des Königli¬
chen Handlungsraths , sollen von dem Herrn Canzler , dem
Herrn Siegelverwahrer , denen Staats - Seerekarien , dem
General -Comrolleur derer Finanzen , nach denen in eines je.
den Abtheilung einschlagenden Sachen untersiegelt werden.

6 ) Die hauptsächlichsten und wichtigsten Handlungsgc.
schafte , sollen in diesem Königlichen Rath abgehandelt , ent¬
schieden , und in eine solche Gestalt gebracht werden , welche
tüchtig sey, diese neue Einrichtung allen Kauf - und Handels-
leucen nützlich zu machen . Eben so sollen auch die Ver-

ord-
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ordnungen , so die Manufakturen angehen , daselbst bestä¬

tiget werden.
7) Es ist Jhro Majestät Wille und Meynung , daß bey

allen Scßionen dieses Königlichen Raths sedesmal von ei¬
nem derer verschiedenen Theile der Handlung , die so wohl

in - als außerhalb des Reichs , ingleichen zur See geführet
wird , und der » Schuß und Vorsorge bedarf , gleichwie auch
von dem gegenwärtigen Zustande einer oder der andern Ma¬
nufaktur Bericht erstattet werde , damit man die Mittel,
die am bequemsten sind , dieselben zur Vollkommenheit zu
bringen , untersuchen , und den Vertrieb der Waaren be¬
fördern möge.

Jhro Majestät behalten sich vor , gegenwärtige Verord-
nung , nachdem sie es vor gut befinden werden , zu ändern,

zu vermehren , und zu mindern . Gegeben zu Fontainebleau
am 29 May 17^0.

IV.

Reglement
des Herrn Herzogs von Braunschweig Durch !,

über eine imrcmchttle BrandverstchmuiZs-
Gesellschaft.

Von Gottes Gnaden , Wir Carl , Herzog zu Braun-

schwcig und Lüneburg , fügen hiemit zu wissen: Demnach
Uns Unsre getreue Landschaft untcrthänigft zu vernehmen
gegeben , wie sie gesonnen , unter diesem landesherrlichen
Schutze eine Brandversicherungs Gesellschaft zu dem Ende
zu errichten, daß denen, welche in solche eintreten , und durch
Feueröbrunst in Schaden gesetzet werden , zu Hülfe gekom¬
men , und nach einer deshalb fest zu setzenden Proportion , der
erlittene Schade von der Gesellschaft vergütet werde.

Wie Wir nun , nach der für Unsre getreue Unterthanen he¬
genden landeSväkcrlichen Hulde und Vorsorge , gnädigst gern
sehen , daß durch dergleichen heilsame Anstalt die Noth der

Z 4 durch
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durch Feuerkbrünste in Schaden gesetzten vermindert , und
der Werth der Häuser und Gebäude gesichert werde : Als
haben Wir dieErrichlung einer solcben Brandversicherungs.
Gesellschaft gnädigst genehmiget , ordnen , setzen und wollen
auch hicmlt , daß über nachfolgende Punkte auf das genaue¬
ste gehalten werden solle:

1) Werden in diese unter Unsrer landesherrlichen Auto¬
rität anzulegende Brandversicherungs Gesellschaft alle und
jede , wegen ihrer in Unsern Landen habenden Gebäude , wie
sie in solche eintreten , aufgenommen.

2) Die Gesellschaft assccuriret den Werth eines im Bran¬
de beschädigten Gebäudes , und bezahlet solchen , wenn dassel¬
be entweder selbst abbrennet , oder wegen einer entstandenen
Feuersbrunst niedergerissen wird : wie denn auch , wenn nur
ein Theil des Gebäudes beschädiget wird , der Schade nach
dessen , vermittelst der Taxationen durch Werkverständige,
herauszubringenden Betrag , ersetzet wird ; jedoch gehet die¬
ses nur auf die Falle , welche sich begeben , nachdem die Ge¬
sellschaft völlig zu Stande gekommen.

z ) Die Landrenterey - Kasse interponiret ihren Credit zur
Sicherheit dieser heilsamen Anstalt , mithin übernimmt Unser
Fürstl . Schatzcollegium dessen Dircctio » und Administration,
lässet auch bey jedesmaligen Fall aus besagter Kasse den Vor.
schuß thun , reparkiret die vorgeschossene Summe , und lasset
dieselbe durch die Schatz - und Biersteuer - Einnehmer an je-
dem Orte einsammle » und berechnen : Wie denn die Obrig¬
keiten in den Städten und auf dem platten Lande ihnen
darinne behülflich seyn , und wenn es nöthig gefunden wird,
die angezeigte Quotam von den unter ihrer Gerichtsbarkeit
stehenden Mitgliedern erheben , und jenen einhändigen sollen.

4 ) Die Besitzer der Bauerhöfe sollen in diese Gesellschaft
treten , und zu dem Ende die Gebäude derselben mit Zu¬
ziehung der Obrigkeit , billigmaßig taxiret , auch nach Der-
binden , wie viel sie deren breit und lang sind , beschrieben
werden.

5) Allen
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5) Allen übrigen Einwohnern bleibt frey , ob sie in di le

Societät treten , und wie hoch sie ihre Gebäude anschlagen
wollen : Nur muß derAnscblag lediglich auf den Werth des '
Gebäudes und nicht mit auf die Baustelle , noch auf die ihr

anklebende Befugnisse und Gerechtigkeiten , gerichtet werden.
Sollten die Obrigkeiten befinden , daß ein oder das andre
Haus wider dies Principium , oder sonst , zu hoch angeschla¬
gen wäre ; so stehet demselben frey , den wahren Werth durch
eine durch Werkverständige vorzunehmende Taxe ausfündig
zu machen , welche obrigkeitlichen Taxen , nicht aber die will-
kührlichen , auch andern Sachen , worinne kein prssjuciiejuln
rerrü versiret , allegiret werden mögen.

6 ) Der Werth der Gebäude , es mag solcher von dem
Eigenthümer angegeben , oder durch eine Taxe herausge¬
bracht werden , ist solchergestalt einzuschreiben , daß jede
Summe nicht unter 2 ; thlr . sey , und die höhern Summen
mit 2; khlrn . aufgehen , weil man demnächst zum Fuße der
Repartition nehmen wird , wie viel Pfennige von 25 rhlm.

zu jedem Brandschaden zu bezahlen sind . Die Obrigkeiten
und Eigenthümer werden hierbey nochmalen erinnert , bey
Taxationen und willkührlichen Angaben des Werths der
Gebäude , bloß auf den Werth der Baumaterialien und das
Arbeitslohn , ohne alle andre Rücksicht zusehen , und re-
spective die Taxatoreö darauf zu verweisen , und hiernach zu
instruiren.

7 ) Zu Einschreibung der Gebäude wird ein Catastrum,
worinne die im Lande befindlichen Gebäude angeführet , und
mir gewissen Numern bezeichnet sind , verfertiget , und den
Obrigkeiten zugesandt werden , welche die unter ihnen ange¬
sessene Eigenthümer vorzufordern , die Gebäude derer , welche
in diese Gocietät zu treten schuldig , oder gewillet , auf die des¬
halb zu lassende unbeschriebene Seite des Catastri einzutragen,
und den entweder angegebenen oder durch die Taxe heraus-
gebrachten Werth derselben darinne zu verzeichnen haben.

8 ) Den Schrisksäßigcn stehet frey , ob sie auch bey den
Obrigkeiten , in deren Districten oder Nachbarschaft sie woh-

Z 5 nm,
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nen , sich einschreiben lassen , oder die Einschreibung ihrer
Gebäude unmittelbar bey Unserm Schahcollegio verrichten

' lassen wollen , als welches den nächstbevorstehenden Schatz-
convent , nach Publication dieser Verordnung , die Gebäude
derer , welche sich bey ihm deswegen melden , dem Catastro
inseriren , auch darüber , daß solches geschehen, die erfor¬
derlichen Attestate ausstellen lassen wird.

9) Die Obrigkeiten schicken die von ihnen unterschriebe¬
nen und untcrsiegelten Catastra Unserm Schatzcollegio ein,,
welches ihnen dagegen ein gleichlautendes , unter dem ge¬
wöhnlichen Siegel bestätigtes Exemplar zurück sendet, auch
die erforderlichen Attestate zufcrtt 'get , um solche den Ei¬
genthümern zuzustellen , welche dadurch geschert werden,
daß ihre Häuser im Catastro stehen, und sie bey entstehendem
Verluste durch Brandschaden , der Ersetzung gewiß seyn.
Wie diese Catastra das eigentliche Regulativ ausmachen,
nach welchem so wohl der Brandschaden ersetzet, als die
Collectirung zur Ersetzung des Verlusts eines Beschädigten
geschehen muß ; so sollen die Veränderungen , die bey allen
Häusern und andern Gebäuden vorfallen möchten , und wel¬
che nach dem raten Artikel an das Schatzcollegium zu mel¬
den , jedesmal von dem Eigenthümer an die Obrigkeit , und
von dieser an das Schatzcollegium , gemeldet werden , damit
die an beyden Orten befindlichen Catastra allemal .gleich-
lalikend bleiben können.

iv ) Diese Gesellschaft nimmt sodann erst ihren Anfang,
wenn eine Summe wenigstens von vier Millionen subscribi-
ret , und dadurch der Fond geschafft ist, welcher bey einer ent-
stehenden Feuersbrunst zu Erstattung deö erlittenen Scha¬
dens ohne der Mitglieder große Beschwerde hinreiche , und
soll, sobald solcher vorhanden ist , in den braunschweigischen
Anzeigen davon Nachricht ertheilet werden . Die inzwi¬
schen sich begebenden Brandschaden gereichen der Societät
nicht zur last , und werden , ehe die Gesellschaft nicht völlig
im Stande ist , von derselben nicht ersetzet.

n ) Um
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n ) Um diese gemeinnützige Gesellschaft desto eher zu
Stande zu bringen , so sollen diejenigen , welche allererst
nach Ablauf eines halben Jahres , von Publication dieses,
derselben beyzutreten sich entichließen , bey dem Einschreiben
ein halb pro Cent von dem anzugebenden Werth ihrer Ge¬
bäude zum Behuf dieses Instituts baar erlegen . Von die¬
sem Prästanvo des ein halb pro Cent aber sind diejenigen
befreyet , welche , nachdem die Gesellschaft zu ihrer Voll¬
ständigkeit gediehen , Gebäude errichten lassen , gestalt diese
allemal angegeben und eingeschrieben werden können.

12) Wer solchergestalt nach Ablauf eines halben Jahres
annoch in die Gesellschaft treten , oder wer aus derselben
wieder heraus gehen , nicht weniger wer die Taxe der Ge¬
bäude , vorfallenden Umständen nach , verändern will , der
hat sich alljährlich bey Unserm Schatzcollegio , während des
SchatzconventS nach Galli , zu melden , und wird dasselbe
vorn Men October bis zum >6ken November jeden Jahres,
sothane Zusähe und Veränderungen annehmen , welche aber
allererst mit dem ersten Jan . des folgenden Jahres ihre
Verbindlichkeit erlangen , gestalt so wohl in Betracht des
bis dahin etwa zu gebenden Zuschusses , oder der zu leisten,
den Ersetzung eines erlittenen Brandschadens , der Fuß der
ersten Einschreibung zum Regulativ angenommen werden
soll , und nicht darauf gesehen werden , wenn gleich die Ge¬
bäude in der Zwischenzeit abgerissen , und neu qebauet seyn
möchten , sofern nicht der neue Werth derselben angegeben
und eingeschrieben ist.

iz ) Alle Brandbetteleyen bleiben , Unsern deshalb er-
gangenen Verordnungen gemäß , verboten . Damit aber
die Gelder , welche die Societät also hergiebt , wirklich zum
Aufbau neuer Häuser oder Gebäude verwendet werde » ; so
hak die Obrigkeit in den Städten und auf dem Lande dahin
zu sehen , daß die neuen zu errichtenden Gebäude nach einem
guten approbirten Risse wirklich gebauet werden.

14 ) Die Gelder , welche zu Ersetzung der Brandschaden,
nach dem Fuße der Einschreibzmg der Gebäude , von deren

Eigen-



Z6o Zweyter Theil, iv Hauptstück, m Abschnitt,
Eigenthümer zu erlegen sind , sollen den publiquen Oneribus
gleich privilegiert seyn , und also gleich diesen ein völliges Vor¬
recht vor allen , den Rechten nach sonst vorzüglichen Schulden
haben ; auch soll bey entstehendem Concurs der Curator der

Landrenterey - Kasse so wohl die rückständigen , als die wäh¬
rend des Concurseö ausgeschriebenen Zuschußgelder so fort
bezahlen und in Rechnung bringen.

i ; ) So fern jemand , auf dessen Hause Schulden haf¬
ten , dasselbe in der Zeit eines viertel Jahres , nach Publica¬
tion dieses , in die Societät nicht aufnehmen lässet , oder
nachher , wenn es bereits in der Societät gestanden,
heraus tritt ; so soll dem Gläubiger frey stehen , das Capital,
wenn eö gleich sonst noch nicht fällig wäre , so gleich zu lösen,
und wenn der Schuldner zur Verfallzeit nicht bezahlet , des.
sen Gebäude in diese Gesellschaft aufnehmen zu lassen . Die.
se!Zuschußgelder aber sollen von dem Besitzer der Gebäude
beygetrieben werden.

16 ) Wenn ein in der Societät stehender Eigenthümer
sein eingeschriebenes Wohnhaus und Gebäude vermischet hat,
oder künftig vermischen wird ; so erleget der Miethmann , be.
gebenden Falls , den Zuschuß zu der Societät , und ziehet sol¬
chen von den Miethgeldern hinwieder ab.

17 ) Sollte nun nach dem bekannt gemachten Termin«
des wirklichen Anfangs dieser Gesellschaft , wovon Art . 9.
verordnet ist , sich ein Brand eräugen , wodurch ein Mitglied
dieser Gesellschaft Schaden nimmt ; so berichtet dasselbe,
falls es ein Schriftsäßiger ist , solches selbst , sonst aber die
Obrigkeit des Orts , so fort an das Schatzcollegium , mit An,
führung der Numer des abegebrannken und beschädigten Ge«
baudes , nicht weniger mit deutlicher Bestimmung , ob das
Gebäude ganz oder zum Theil , und wie weit solches beschä-
diget sey.

18 ) Wenn ein oder mehrere Gebäude völlig abgebrannt
oder niedergerissen ; so schicket unser Schatzcollegium so gleich
den richtig befundenen völligen Werth , mit welchem sie im

Catastro eingeschrieben sind , entweder dem Eigenthümer
, selbst,
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selbst , wenn solcher Schriftsäßig ist , oder der Obrigkeit , um
ihm denselben zuzustellen : und wird also die Bcykreibung
der Summe von den Mitgliedern der Gesellschaft nicht erst
erwartet . Die Untersuchung , ob der Brand aus Versehen
oder aus Bosheit des Eigenthümerö oder andrer Leute ver.
ursachet worden , bleibt ferner der Obrigkeit , vor welche sie
gehöret , und wird dadurch die Auszahlung der Gelder nicht
verzögert . Die Obrigkeit aber hat , wenn der Schade aus
Bosheit des Eigenthümerö entstanden , und dieser entweder
gesanglich eingezogen wird , oder entfliehet , den Vorfall an
Uns unterthanigst zu berichten , und Vorschläge zu thun , wie
den etwanigen Creditoren oder andern Interessenten , allen«
falls aber fremden , der Bau zu gestatten sey , und selbigen
zu dem Ende das Geld zugestellet werden könne : wie denn
überhaupt die Obrigkeiten in den Städten und auf dem plat¬
ten Lande dafür zu sorgen haben , daß daö Geld zu Wieder¬
aufführung der Gebäude wirklich angewendet , auch daß die
neuen zu errichtenden Gebäude nach Ordnungsmäßig appro»
birten Riffen und Feuerfest gebauet werden.

19 ) Ist das Haus nicht ganz , sondern nur zum Theil
abgebrannt oder abgerissen , so soll , wenn solches von geringer
Jmportanz , und in dem Catastro unter loeo thlr . taxiert
worden , die Aestimakion deö Schadens von der Obrigkeit,
worunter solches gelegen , geschehen , und von solcher ein Atte¬
stat darüber ertheilet werden ; jedoch bleibt dem Schaßcolle-
gio unbenommen , deshalb weitere Erkundigung einzuziehen.
Bey Gebäuden von mehrerem Werthe soll aber die Unter,
suchung , ob der Schade am Gebäude , dafcrn es nicht ganz
verlohren gegangen , 'zu -5 , zur Hälfte zu ^ oder ^ 4 zu

rechnen , folgendergcstalt schleunigsi ^ eschehen:

s ) Muß die Taxation nach der Wichtigkeit des zum
Theil verunglückten Gebäudes durch einen oder mehrere Bau-
verständige verrichtet werden.

b ) Bey der Aestimakion soll , außer der Obrigkeit des
Orts und den Beschädigten , jemand aus dem Mittel des

Schatz-
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Schaßcollegii oder dessen Bevollmächtigter gegenwärtig
seyn , und

c) darauf allein gesehen werden , ob das Gebäude entwe¬
der ganz oder halb oder zu H, ^ und so weiter beschädiget sey.

st ) Urtheilen dieBauverständigm uitd die , so ihnen zuge-
fügt , daß das verunglückte Gebäude nicht zu repariern stehe,
sondern von Grund aus neu gebauer werden müsse ; so ist der
Brand vor total zu achten , und werden die etwa übrig ge-
bliebencn Materialien gegen die Kosten , so die Ausräumung
des Schutts erfordert , gerechnet.

e ) Zweifeln die Taratores aber , ob der Schade zu ^
oder auf die Hälfte zu rechnen ; so nimmt man pro Tara
-Z-tel , auch wird zwischen der Hälfte und Htcl ^ ccl genommen,
u . s. w.

f ) Würde die Beschädigung des Gebäudes so geringe
geurtheilet , daß selbige weniger als ^ theil des Werths d <H
Hauses betrüge , der Brand wäre jedoch zu der Zeit , da er
geschehen , nicht verheelct , sondern des Orts die zu der Net.
tung verordnete Hülfe gesuchet worden , und der Eigenthü¬
mer hätte an dem Gebäude merklichen Schaden gelitten ; so
soll demselben allemal der i6 te Theil des eingeschriebenen
Quanti bezahlet werden , er muß aber solchenfalls die Kosten
der Taxation übernehmen.

« ) Das Aestimationsprokocoll , oder Attestat , soll von
der Obrigkeit des Orts , den TaxatoribuS , und demjenigen,
so von wegen des Schatzcollegii bey der Taxation gegenwar.
tig gewesen , unterschrieben , sodann

li ) unter selbiges , den wievielsten Theil der Abgebrannte
von der eingeschriebenen Summe zu fordern habe , gesetzt,

und ihm solcher auf desŝ Vorzeigung ohne Aufenthalt ge¬
zählt werden.

20 ) Ein ieder Brandbeschädigter muß so viel , als er
nach Proportion des Schadens andern zu geben schuldig
wäre , auch sodann concurriren , wenn ihn der Schade selbst
betrifft.

21) Die
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21 ) Die aus der tandrenterey -Kasse vorgeschossenen Gel¬
der , nebst den Taxationskosten , .welche , wenn der Schade
über ^ theil des eingeschriebenen Werthes ist , die Gesellschaft
zu übertragen hat , repartiret hierauf Unser Fürstl . Schah-
collegium auf die Mitglieder der Gesellschaft , und machet
bekannt , wievichPfennige ein jeder derselben von jeden einge¬
schriebenen 25 thlrn bezahlen muß . Jedoch geschiehet diese
Repartirung und die darnach zu verfügende Sammlung
sodann nicht , wenn die hergeschossene Summe geringer ist,
als ; oo thlr . sondern es übernimmt die Landrenterey - Kasse
solchen falls den Vorschuß so lange , bis bey entstehendem an.
derweitigen Brande solches Quantum heraus kommt , oder
es ersetzet den Schaden aus dem etwanigen Ueberschuß von
der vorhergegangenen Collectirung , als welcher nach dem Re-
Mrti 'lionsfuße und nach der Summe der eingeschriebenen
Mitglieder , laut Art . io . miterweilen entstehen kann , jedes,
mal aber zu diesem Negoiio , einfolqlich zum Besten der Ge.
sellschaft , berechnet werden scll . Sollte - auch durch göttli¬
ches Verhängniß ein so wichtiger Brandschaden entstehen,
daß es den mehresten Mik 'genossen der Gesellschaft zu be-

« schwerlich wäre , ihre Quoten auf einmal zu bezahlen ; so
wird Unser Fürstl . Schatzcollegium verfügen , ob das Geld

in zwey oder mehr Terminen eingefordert werden soll . ,
22 ) Damit die Tarationskosten der Gesellschaft , auch

auf abgesetzten Fall , dem Beschädigten nicht zu hoch kom¬
men mögen ; so verrichten die aus dem Schatzcollegio und die
Obrigkeiten solche gratis , außer daß ihnen , wenn sie dar¬
nach reisen müssen , freye Fuhr und Zehrung gereichet werde;
die Werkleute aber bekommen , den Umständen nach , ein oder
mehrereS Tagclohn , nachdem sie einen , oder bey wichtigen
Brandschaden mehrere Tage dazu nehmen , und die Arbeit
der Taxalion »verr >chren müssen.

2g ) Bey diesem Institut und dessen Rechnungen kön¬
nen unmöglich Retartatcn paßiren , und durch unnöthige Ko¬
sten und Arbeit eingeklaget werden ; dahero dann jedes Mit-
glied seine Quotam ohne allen Verzug bezahlen muß . Soll.

te
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te jemand hierinnen saumselig seyn , und binnen drey Mona,
ten , nach der geschehenen Jntimation , seine Qvotam nicht
entrichten ; so soll er , außer derselben , annoch von ieden ein-

geichriebenen iOO thlrn . 9 Mgr . und also nach solchem Fuße
von einer größer » oder geringern Summe ein proporkionir.
liches der Gesellschaft erlegen : und überdem alle Unkosten

erstatten . Auch werden Unsre Fürstl . Juslitzcollegia und
übrige Obrigkeiten hiemit gnädigst befehliget , auf bloße An.
zeige Unsers Fürstl . Schatzcollegii ohne weitere Beschern !,
gung zu fordern , auch die rückständige Qvotam , so zur Er.
setzung des etwanigen Schadens von einem Mitgliede der
Gesellschaft erleget werden muß , auf die obige gesetzte Strafe
lind auf die etwanigen Unkosten so fort inan6gw eie exeguen-
clo zu erkennen , und die Execution benöthigten Falls , durch
militärische Hülfe , oder durch die GerichtSdiencr , vollstreckm
zu lassen.

24 ) Die Catastra und Rechnungen sollen bey begeben-
den Zusammenkünften des engern Ausschusses mit dem Gros»
fern , oder mit mehrern Standen , denselben auf Begehren
vorgeleget , auch deren Einsicht iedem Mitgliede der Gesell¬
schaft , wofern es ohne Kosten geschehen kann , verstattet , mit-
hin ihnen dadurch gezeiget werden , wie das eingesammlets
Geld angewendet worden ; wie denn auch durch die braun»
schweigischen Anzeigen bekannt gemacht werden wird , wie
hoch ein entstehender Brandschade dem Beschädigten ersetzet
worden.

2; ) Sollte Unser Fürstl . Schatzcollegium in Befolg
dieser Artikel den Interessenten was kund zu thu » haben , so
geschiehet solches ebenfalls durch die brannschweigischen An.
zeigen , und haben die Interessenten sich solchem gemäß zu be¬
zeigen . Da endlich

26 ) bey der Einrichtung dieses Werkes k 'e Absicht da¬
hin gehet , die Mitglieder der Gesellschaft , so vicl möglich,
mit Kosten zu verschonen ; so soll das Schatzcollegium so wohl
als die Obrigkeiten von dem Gebrauch des StempelpapierS

in allen hierzu gehörigen Sachen , so wohl gerichtlich als
außer.
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außergerichtlich , hiemit befreyet seyn : Auch soll , wenn das
Schahcollegium dieserhalb ex oüwio an die Obrigkeiten,
oder Interessenten was gelangen lasset , oder iemand ex c-K-
cio an dasselbe berichtet , solches nebst den einzusendenden
Zuschußgeldern vom Porto aus unsern Posten frey seyn.
Wenn aber acl inlkantiom eines oder des andern Mitgliedes,
an dasselbe , oder von ihm was geschickt wird , desgleichen
wenn jemand durch sein Verschulden ein Schreiben veran-
lasset , muß derselbe das Postgeld bezahlen ; gestalt auch die
Obrigkeiten in den zu Vielem Institut gehörigen Sachen kei¬
ne Gerichtögebühren , außer , wenn jemand durch sein Ver¬
schulden die Verrichtung veranlasset , zu nehmen haben.

Damit nun diese Unsre Verordnung zu iedermannS
Wissenschaft kommen möchte ; so soll solche gedruckt und ge¬
höriges Ortö publicirek werden . Wir befehlen auch ieder-
manniglich , sich darauf aufs genaueste zu richten , insonder¬
heit Unserm Fürstl . SchaHcollcgio in allen , zu Beförderung
und Aufnahme dieses JnftirutS gereichenden Dingen hülfli-
ehe Hand zu bieten.

Dessen zu Urkund haben Wir dieses eigenhändig unter¬
schrieben , und mit Unserm Fürstl . geheimden Canzleyinsieqel
bedrucken lassen . Geschehen und gegeben in Unsrer Stadt
Braunschweig , den l8 Iul . 175z.

Armen - Ordnung,
Welche des Herrn Herzogs von Braunschweig

Durch !, vor die Stadt Braunschweig ertheilet
haben.

Von Got . es Gnaden Carl , Herzog zu Braunschweig und
iüneburg rc. Demnach die sämmtlichen Einwohner Unsrer
guten Stadt Braunschweig von dem überhand genommenen
Gassenbetteln zeikhero sehr viel erlitten , da viele Müßiggän¬
ger beyderley Geschlechts die Bosheit so weit getrieben , daß
sie ohne Noth entweder sich denen zu großen Heerden ange-

A a wach-
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wachsenen Bettlern zugesellet , oder einzeln auf die Straßen
sich gelagert , auch ihre Kinder zu gleichem Unfug angereizet
und gezwungen , und solchergestalt mit Ungestüm diejenige
Beysteuer erpresset , die denen wirklichen Armen zu ihrem
Unterhalte dienen sollen ; so haben Wir zwar die Verfügung
bereits gemacht , daß die Gassenbetrler aufgehoben , und de-
nen , die ihr Brod ganz oder zum Theil erwerben können,
dazu die Gelegenheiten verschaffet , auch alles so eingerichtet
worden , daß mit Gottes Hülse eines Theils dem unter dem
Deckmantel der Armuth verborgenen Frevel gesteurek , und
andern Theils auf die von Gott so theuer Uns anbefohlne
Pflege der wirklichen Armen und Hülföbedürftigen gehörig
gedacht , und für die Leibesnahrung und Nochdmft , nicht
minder für die Curirung der innerlichen und äußerlichen Ge.
brechen , als für die Seelenwohlfahrt , und den nöthigen Un¬
terricht der Armen , der Eltern sowohl , als ihrer bis daher
leider in Unwissenheit und Bosheit , zur Last des gemeinen
Wesens , und zü ihrem zeitlich-- und ewigen Verderben , öfters
aufgewachsenen Kinder gesorget werden kann , wann sonst,
wir Wir nicht zweifeln , die getreuen Einwohner Unsrer
Stadt Braunschwcig diesem zu Gottes Ehre und ihrer gros¬
sen Erleichterung gereichenden Werke die Hand bieten , und,
wie Wir von ihnen zuversichtlich hoffen , mit einer willigen
Beysteuer in Gottgefälligem Eifer zu denen bereits vorhan¬
denen Stiftungen und denen von Uns dazu neuerlich gewid-
meten Geldern das Ihrige beytragen wollen . Wie solche
Beysteuer mit aller menschmöglichen Behutsamkeit und Vor¬
sichtigkeit ausgespendet und verwandt werden solle, wird dem¬
nächst die ehestens zu publicirende ArmemOrdnung zeigen, da
inzwischen die unumgängliche Nothwendigkeit erfordert , we¬
gen des Zuschusses selbst das nöthige zuerst zu verordnen ; so
setzen Wir hierbey zum voraus , daß keiner sich einer gemein,
nützigen und ieglichem mit gleicher Verbindlichkeit obliegenden
Steuer entziehen wolle oder könne. Es sind dahero

i . alle Häuser der ganzen Stadt ohne Ansehen der
Personen, die solche eigenthümlich oder miethweise bewoh.

nen,

*
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neu , solchergestalt abgetheilet , daß dreyzehen zu einem Theil
gerechnet , und solcher Theil , oder Nachvarschaft , mit einer
gewisse » Numer bemerket worden.

§ . 2. Jeder Nachbarschaft wird ein dazu verfertigtes
Buch zugestellet , worinne die Häuser des Distrikts und deren
Eigenthümer ganz accurat nach Numern verzeichnet , auch
die Jnquiliner jedes Hauses mit angeführet werden.

H. z. Mit einem solchen Buche soll in jeder Nachbarschaft
einer wöchentlich des Donnerstags früh , und wenn es etwa
ein Festtag , nach qeendigter hohen Meßpredigt selbst um¬
her gehen , oder durch eine glaubhafte Person solches verrich¬
ten , das Buch den Eigenthümern und Inguiiinern präsenti-
ren , und das zu entrichtende Quantum mit accurater , von
jeglichem Einwohner selbst zu verrichtenden Einzeichnung in
das Buch , in Empfang zu nehmen.

§ . 4 . Wir hegen Hiebey zu den getreuen Einwohnern
Unsrer Stadt Braunschweig , als zu Christen , das gnädige
Zutrauen , sie werden Hiebey sich als freudige Geber finden
lassen , und eingedenk seyn , daß derjenige , welcher seinen
armen Bruder verläßt , auch nimmermehr von dem Aller¬
höchsten zu seiner Nahrung , Gewerb und Stande Segen
suchen und hoffen könne . Sie werden daher » , wie einige
unter ihnen bis daher rühmlich gethan , auch ferner , wenn
ihnen von Gott was Gutes wiederfähret , ein außerordentli¬
ches Allmosen dem Armenkasten im Waysenhause zufließen
lassen , und indessen zu dem wöchentlichen Beytrage sich wil-
lig bezeigen . Sollte man , wider Verhoffen , dabey einige als
lieblose Unchristen befinden ; so sollen solche genau bemerkt
und ihnen nicht frey ausgehen , daß sie die säst ihrer Mit¬
bürger und andrer Einwohner vermehren , und , so viel an
ihnen ist , das Schreyen der Armen , und Fluch und Unglück
über Stadt und Land ziehen wollen.

§ . Das gcsammlets Geld soll entweder von dem Col«
lecteur selbst , oder durch eine glaubhafte Person versiegelt , in
das Hospital 6 . XI . V . denen daselbst in der sogenannten
Herrenstube versammleten Aufsehern , von deren Bestellung

Aa 2 dem-
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demnächst daö Weitere erfolgen wird , gedachten Nachmit»
tags vor 4 Uhr eingeliefert , und über die richtige Lieferung
in das Buch guittirer werden.

H. 6 . Wer in solcher Sammlung und Einsendung der
obigen Vorschrift zuwider sich saumselig erfinden lasset , der
soll ohne einiges Nachsehen dem Hospital I). lVI. V. zum
Besten in 5 Mfl . Strafe verfallen seyn, und solche 14 Tage
nachher so fort ohne Ansehen der Person executive beygetrie.
ben werden.

§ . 7 . Die in einer ieden Nachbarschaft eigenthümlich oder
Miethweise wohnende Hauöwirkhe folgen solchergestalt und
verrichten dieses Amt nach einander so, wie ihre Namen in
dem Buche verzeichnet , oder sie unter sich es verabreden:
und wenn der letztere den Beschluß , so hat der erstere wie.
derum den Anfang zu machen , und ist beständig auf diese
Art damit zu continuiren.

H. 8. Es wird hoffentlich sich hieben keiner die eiteln und
niederträchtigen Gedanken beygeben lassen, als ob seine Be¬
dienung oder Stand zu ansehnlich sey, zur Ehre Gottes und
zur schuldigen Beyhülfe seines armen Nächsten , die alle
Qvartal ihn treffende Mühwaltung zu übernehmen . Derer
Exempel andrer und großer Städte zu geschweige,, , wo die
Angesehensten es sich zur Ehre schätzen, der lieben Armuth
zu dienen , so giebt Gottes Wort und die gesunde Vernunft
klare Maaße . Wir wollen dahero insonderheit , daß Unsre
Bediente andern mit einem guten Exempel vorgehen , und
wenn sie ja dieColligirung selbst nicht abwarten mögenden,
noch mit aller Sorgfalt dahin sehen, daß solche auf eine gute
Art in ihrem Namen geschehen, auch ihr Beyspiel und Be»
tragen andere ermuntern möge ..

K. 9 . Es sollen alle Jahre neue Einschreibebücher verfer.
tigek, und solche bey dem Anfange des Jahrs gebührend wie-
derum ausgetheilet , dagegen die alten Bücher denen Hospi.
talvorgesitzten eingeliefert , bey der ersten Ablieferung des
Armengeldeö aber im Monat December eine Specisicakion
derer Eigenthümer der Häuser eines ieden Distrikts behän.

diget
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diget werden , damit darnach , bey etwaniger Veränderung,

die Namen auch geändert werden können.

§ . io . Wenn Wittwen oder minderjährige Erben ein

Haus besitzen ; so dispeitsircn n>ir zwar solche von dem wirk¬

lichen Herumgange ; jedoch haben sie, wie oben § . z. verord¬

net , eine glaubhafte Person zu bestellen , die daö vorher be¬

schriebene zu beobachten hat.

§ . n . Falls jemand sein Haus an mehrere vermiethet;

so hak der Locator für sich ein beliebiges Quantum mit bey¬

zutragen ; überdem aber einen derer Conductoren bey Schlies¬

sung des Contracrs , zu bestellen , der gedachtes Amtseinet¬

wegen verwalte ; widrigen Falls , und wenn der Locator hier¬

unter etwas verabsäumet ; so soll derselbe dafür 5 Mst . Stra¬

fe zum Behuf der Armen erlegen , und solche von den Mie.

thern bcygetrieben , und , falls diese nicht also fort einen Col-

leckor anschaffen , ex oNcin iemand dazu bestellet werden,

den der Vcrmiethcr bezahlen soll.

§ . 12. Bewohnet aber einer als Miether ein Haus allein;

so soll er allein dem , was hieeinne vorgeschrieben , bey Ver¬

meidung der aufgesetzten Strafe , nachkommen , er sey geist¬

lichen , weltlichen oder Militarstandeö , und ein solcher auf

keine Weise von der Qbliegenheit liberirek styn.

§ . ig . Wie aber ein ieder sich des armen Nächsten anzu¬

nehmen verbunden , und es die Meynung ' nicht hat , als ob

die Inguiliner von einem milden Vertrag ausgeschlossen ; so

ist Unser gnädigster Wille und Befehl , daß sogleich nach

Publication dieser Verordnung die HauSwirthe ieder Nach¬

barschaft oder Districte die mit in ihrem Hause wohnende alle

und iede Inguiliner , sie seyn geistlichen , Civil - oder Militär¬

standes , nach ihrem Gewissen aufzeichnen , und dem , der mit

dem Umgänge den Anfang machet , solche Specifikation so

gleich beständigen sollen.
§ . 14 . Aus diese » Specifikationen wird ein Generalver«

zeichniß der Inguiliner ieder Nachbarschaft gemacht , und

dem Buche nicht nur eingelegt , sondern auch bey jedes¬

malige » Umgängen den Inguiliner » vorgelegt , um sie um
Aa z eine
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eine milde Beysteuer anzusprechen , und solche genau zu no.
tiren , woben z» Verhütung verschiedener Inconvem 'cntien
alle unv iede ermähnet werden , den Beytrag selbst eigenhän-
big zu verzeichnen.

H. i ; . Weil aber nach hiesiger Gewohnheit die Micth.
zeiren um Ostern und Michaelis zu wechseln pflegen , mithin
um solche Zeit ein neues Verzsichniß zu machen nöthig ; so
haben vie in deni Distrikte wohnende Eigenthümer der Häu¬
ser in der vollen Woche nach besagten beyden Festen ein ge¬
naues Verzeichniß ihrer Jnguiliner demjenigen einzuliefern,
an dem die Reihe des Umganges , und zwar bev Vei Meldung
obgesehter Strafe , damit derselbe an Formirung der Gene-
ralspecisication nickt verhindert werde.

§ . r6 . Falls die Reihe etwa jemanden treffen sollte, der
einen dergleichen Aufsatz zu machen nicht im Stande wäre;
so hat er seine Nachbarn um Assistenz zu ersuchen , allenfalls
aber sich bey demjenigen , welchem wir die Aufsicht über das
Armenwesen specialisier committircn werden , zu melden , der
das nöthige dieserwegen sofort veranstalten wird.

§ . 17. Diese Specificationen sind in das ordentliche Buch
zulegen , und solche wöchentlich, nebst deren Ertrage , gehe.
rigen Orts , wie obbesckri'eben, einzuliefern , worunter sodann,
wenn die Summe richtig ist, quittirek werden soll.

§. iK. Damit aber hiebey alle Unordnung vermieden
werde ; so wird demjenigen , der die Colkecte in seiner Woche
verrichtet , ebenmäßig bey fünf Mfi . Strafe anbefohlen , das
Buch nebst vorbesagter Specifikation seinem Nachfolger des
Sonnabends in der Woche einzuliefern.

§ . 19. Allen und ieden Bedienten , auch andern Einwoh¬
nern , sie seyn Eigenthümer oder Miethlinge , wird gnädigst
nnd ernstlich anbefohlen , daß sie die Collecteurs , wo möglich
selbst sprechen , wohl begegnen , nicht lange warten lassen,
vielweniger mit Ungestüm abweisen , oder eine andre Zeit
ihrer Wiederkunft bestimmen , als wodurch die Leute ver¬
drießlich und nachläßig gemacht , und von ihren Verrichtun¬

gen abgehalten werden.

§ . 20.
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§ . 2o . Es sollen auchvorbesagteCollecteurö in den Mes¬
sen , auch außer denselben , wenn sie in Erfahrung bringen,
daß Fremde in ihrer Nachbarschaft logiren , sich genau nach

deren Namen erkundigen , solche in ihre Specifikationen ein¬
tragen , ben denenselben sich melden lassen , von dem Institute

bescheidcntliche Eröffnung thun , und einen Beytrag suchen.
§ > 2i . Es soll dieses auch jederzeit in denen öffentlichen

Wirthshäusern also gehalten werden , und haben die Wirthe
von dem guten Endzwecke denen bey ihnen logirenden Frem¬

den hinlängliche Nachricht zu ertheilen , auch von besagten
Fremden in ein besonders Buch , die dem Collecteur wöchent¬

lich abzuliefernde Allmosen , einschreiben zu lasten.
§ . 22 . Wir hoffen , daß mit Gottes Hülfe auf die bis da¬

her angezeigte Art ein Beytrag erfolgen werde , welcher samt
denen bereits vorhandenen Einkünften , zu der resp . ganz und

zum Theil zu übernehmenden Verpflegung der wirklich Ar¬
me » hinreiche . E § soll dannenhero Unsre getreue Stadt
Braunschweig mir denen sonst gewöhnlichen Umgängen und

Collecttn ordentlicher Weise , und wenn die äußerste Noth
cS nicht erfordert, verschonet bleiben , zumalen wir außer de¬
nen schon bestimmten Summen lieber einige hundert thlr.
wollen nachzahlen , als die willigen Geber mit einem Zu¬

schüsse belästigen lassen.
§ . 2z . Gleicher Gestalt soll niemanden , es sey dann , daß

Unser Consistorium es gestatte , erlaubet seyn , wegen Brand
oder andrer Unglücköfälle , veränderter Religion , erlittener

Vertreibung , oder wie der Vorwand lauten möchte , Allmo-
sen zu sammlen , sondern solche Exulanten , Conversi , Brand-
und andre Bettler sollen nach Maaßgebung der zu publicr-

renden Verordnung ihre Abfertigung in dem Waysenhause
bekommen.

§ . 24 . Die Außtheilung der auf vorbeschriebene Maaße

eingekommenen Armengeldcr soll wöchentlich auf die zu be-
uennende Zeit in dem Hospital k . kch V . geschehen , und
wird in der nächstens zu publicirenden Armenordnung verse-

hen werden , auf was Art bey dieser Distribution nicht nur
Aa 4 alle
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alle mögliche Vorsicht gebrauchet , sondern auch aus der gan¬
zen Stadt von allen Standen jederzeit einige , wenn sie wol¬
len , die dazu das ihrige beytragen , hinlängliche Nachricht,
wie mit den Armengeldern umgegangen , ertheilet , auch
wenn jemand zur Aufnahme des Werks etwa gute Vorschlä¬
ge anzubringen wüßte , solche mit Dank aufgenommen und
zu Nutze gemachec werden : Inzwischen soll bcn der Distri¬
bution auf das Alter , Gesundheitszustand , vorheriges Be¬
tragen und dergleichen Umstände getreulich gesehen werden.

§ . 2z. Sollte auch , welches Gort verhüte , jemand von
Unsern treuen Einwohnern der Stadt Braunschweig in Ar¬
muth gerathen ; so haben diejenigen , die in ihrem Wohl¬
stände einen fleißigen Beytrag gethan , und etwa herunter
gekommen , sich versichert zu halten , daß die ausgeübte Liebe
gewiß an ihnen und den Ihrigen erwiedert und vergolten
werden solle.

H. 26 . Das Gassenbetteln bleibt in Zukunft gänzlich ab¬
gestellet , wie denn die Gerichtsdiener , Marktmeister und
Knechte , wie auch die Bectelvoigce darauf genaue Acht zu
haben befehliget , daß sie die etwa , eö sey bey TageS - oder
Abendözeit , auf den Gasten bettelnde Personen aufheben
und nach dem Zuchthause bringen , woselbst dem Bettelvoigte
oder Stadlknechte für einen jeden Bettler , den er liefert , 4 gl.
gereichet werden ; jedoch haben gedachte Voigte und Knechte,
bey Vermeidung schwerer Strafe und Ahndung sich zu hüten,
daß sie nicht unschuldige Leute aufheben und einbringen . Es
wird hiebe» jedermann ermähnet , falls einige Nachläßigkeit
verspüret werde , oder in diesem oder jenem Distrikte sich ei-
nige Bettler wieder einschlichen, solches ohngesäumt dem zur
Direction des Armenwesens Bevollmächtigten anzuzeigen.

§. 27 . Da aber zu Aufrechthaltung dieser gemeinnützigen
Anstalt die unumgängliche Nothdurst erfordert , daß deren
Execution nicht nach denen verschiedenen Jurisdiktionen in
Unsrer Stadt vertheilet , und durch die davon abhängige
Communication und Requisitionen die Erreichung des
Endzwecks , wo nicht gar vernichtet , doch mühsam gemachet

werde;
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werde ; so wollen Wir jederzeit die Direction dieses Gott
wohlgefälligen Werks einem oder mehrern Unsrer Bedienten
auftragen , um in v>m speciali « Lommistionis alles dahin
einschlagende zu rcspiciren und auszurichten.

§ . 28 . Dieser von Uns zu ernennende Bevollmächtigte
nun hat zwar in allen Fällen , wo es Zeit und Umstände lei-
den , mit denen Gerichlsobrigkeiten der Stadt fleißig zu
communiciren , und mit deren ohngesäumt zu leistenden Bey»
tretung und Hülfe alles vorzunehmen : Falls aber

29 . periculrun in inorg oder andre erhebliche, allen¬
falls bey Uns zu fnstificirende Umstände vorhanden seyn
möchten , die keine vorqängige Requisition oder Communica-
kion zuließen ; so bleibt denensclben frey , ohne Absicht auf
die Gerichtsbarkeit das nöthige zu veranstalten , und sollen
selbst Unsre Fürstlichen Häuser nicht ausgeschlossen , vielmehr
die Wachen daselbst und aller Orten schuldig seyn zu aßrstl-
ren : Wie denn auch Unser Commendant nicht minder , als
alle Gerichtsobrigkeiten hierdurch befehliget werden , sich
darnach auf das allergenaueste zu achten , und so viel an ih»
nen ist, hülfli'chc Hand zu leisten.

§ . zo . Zu nur gedachter Direction und Aufsicht ist vor»
ißt Unser Cvmmißionsrath und Ueber Getreuer , Johann
Heinrich von Kaien , ernannt , und hat männiglich sich dar¬
nach zu richten . Urkundlich Unsrer eigenhändigen Unterschrift
lind bengedruckten Fürstl , gchcimden Canzleysiegcls . Gege¬
ben in Unsrer Festung Wolfenbüttcl den 2; sten Jumii742.

Vierter Abschnitt.
Von Contracten und Traktaten.

»X ontracte sind Aufsähe , worinnen die Verträge und Ver-
bindlichkeiten der Privatpersonen , die sie über ihre An¬

gelegenheiten und Geschäfte mit einander eingegangen haben,
schriftlich verfasset werden , und welche entweder durch ge.
richtliche Ausfertigung , oder die Unterschrift der Interessen.

Aa 5 ten,
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ten , ihre erforderliche Glaubwürdigkeit erlangen . Tracta-
ten sind eben dieses in Ansehung der freyen Machte , mit dem
Unterschiede , daß sie dieselben allemal durch ihre Bevoll-
machtigten und Gesandten vollziehen lassen , und hernach
durch eine besondre Acte , oder sogenannte Ratification , ihre
Genehmhaltung bezeugen . Dem Jnnhalte nach giebt eS
demnach so vielerlei ) Arten von Conkracken und Tractaken als
Verträge unter den Privatpersonen und freyen Mächten mög.
lich sind . Der Forme nach aber hat man vornehmlich
zweyerley Acten von Contracten , nämlich diejenigen , so von
den Contrahenten mündlich den Gerichten vorgetragen , und
hernach von den Gerichten zu Pappicre gebracht und ausge-
fertiget werden , und solche, die von den Contrahenten selbst
entworfen , und entweder bloß durch ihre Unterschrift bekräf¬
tiget oder nach der völligen Entwerfung und Vollziehung
zur gerichtlichen Bestätigung übergeben werden . Wir wol,
len von einer jeden Art besonders handeln.

§. 14-

Die Instrumente , so über die von den Contrahenten
den Gerichten mündlich vorgetragenen Verträge ausgefertiget
werden , haben weiter nichts als diejenigen zween Haupttheile,
den Vertrag und die Abhandlung , die wir bey allen schrift¬
lichen Aufsätzen wahrnehmen , und zwar ohne alle Unterab¬
teilungen . Der Vertrag , welchen die Contrahenten unter¬
einander abgeredet haben , und den Gerichten vortragen,
macht den ersten Hauptthei 'l aus . Darauf folget die Ab¬
handlung dieser Sache in den Gerichten , als der zweyte
Haupttheil , nämlich daß der Vertrag getreulich niedergeschrie¬
ben worden , daß die Contrahenten bey dck Vorlesung damit
zufrieden gewesen , daß sich aus Seiten der Gerichte nichts
bedenkliches dabey ereigne , daß man dahero in diesen Ver¬
trag einwillige , denselben bestätige und glaubwürdig ausser-
tige . Gemeiniglich werden auch diese Art von Contracten
nur in den Verträgen geringer Personen , und in Sachen , die
keiner vielen Umstände bedürfen , gebrauchet : und da bey

all»r
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allen Gerieten gewöhnliche Formulare dazu vorhanden sind;
so ist es . nicht nöthig , daß wir uns dabey aushalten . Es
wird genug senn, wenn wir unter der lten Numer ein Muster
davon mittheilen.

§.
Die andre Art der Contracte , die von den Contrahenten

selbst verfertiget und vollzogen werden , machen schon mehr
Schwierigkeit . Man gebrauchet sich derselben in wichtigern
Beiträgen , wobey fast allemal eine Menge Umstände und
Bedingungen zu verabreden und fest zu setzen sind ; und ge¬
meiniglich finden sie in Kauf - und Pachtverträgen , Erbver-
gieichen , Ehestlstungeii ansehnlicher Privatpersonen und der¬
gleichen statt . Es ist schlechterdings nöthig , daß derjenige,
so eine» solchen Contract schriftlich entwerfen soll, nicht allein
die Rechte verstehet , um denselben genugsam verbindlich ein-
zurichten (*) ; sondern er muß auch von der Sache und
den Gegenständen , von welchen in dem Contracte die Rede
ist, eine genügsame Kenntniß haben . Was die Einrichtung
eines solchen Conkracrs anbetrifft ; so muffen zusörderst die
Namen der Contrahenten und dererjepigen , die ihre Einwil¬
ligung dazu geben , vollständig angezeiget werden : sodann
ist die Sache zu beschreiben, worüber der Vertrag errichtet
wird , z. E . das Guth , welches verpachtet oder verkaufet wer¬
den soll, oder man muß die Ursachen anzeigen , welche den
Vertrag veranlassen , z. E . bey Erbvergleichen , dem Tode
des Erblassers , und die über seinem Nachlaß entstandenen
Irrungen . Hierauf weichen zuerst die allgemeinen und
Hauptbediugungcn bestimmet , z. E . das Kauf - und Pacht¬

geld,

<*) Die meisten Processe entstehen aus der schlechten Kennt¬
niß der Rechte , so diejenigen gemeiniglich haben , welche die
schriftlichen Contracte , die Testamente und dergleichen
schriftliche Handlungen verfertigen ; und selbst in Landes¬
herrlichen Aemtern werden hierinncn zuweilen sehr grobe
und unverzeihliche Fehler begangen . Die Gesetze sollten
bey einer so groben Unwissenheit ohnfehlbar Ahndungen
verordnen , wenn sie ihren Endzweck in wohl eingerichteten
Republiken erfüllen wollten.
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geld , und die Zeiten uitd Münzsorten der Zahlung , und dann
gehet man immer von den Haupkverabredungen zu den be¬
sondern fort , dergestalt , daß dasjenige , was zu besserer Ver-
ständlichkeit der Sache gereichet , zuerst seinen Platz findet.
Die verabredeten Punkte selbst werden durch Numern von
einander unterschieden , bey welchen dasjenige , was zusam¬
men gehöret , lind zu völliger Erläuterung eines Punktes ge¬
höret , nicht von einander getrennet , und in eine folgende Nu-
mer gebracht werden muß . Die nöthige Vorsicht bey der¬
gleichen Conkracten gehöret zwar zu der Vorsorge und Ver¬
abredung der Conkrahenren . Unterdessen ist es doch auch
die Pflicht der Concipienken , alles beyzutragen , was ein künf¬
tiges Mißverständniß , und Streitigkeiten verhüten kann.
Der Pachtcontract , den ich unter der Uten Numer mittheile,
ist mit sehr vorsichtigen Clauseln auf Seiten des Verpach-
ters versehen . Vor allen Dingen aber muß sich der Con-
cipient bemühen , allenthalben deutlich und verständlich zu
reden : und es muß fast nicht möglich seyn, daß man ver¬
schiedene Auslegungen und Deutungen der gebrauchten Aus¬
drücke machen kann . «Hierauf kommt es bey diesen Con-
lracten weit mehr an , als auf eine zierliche und schöne Schreib,
arr . Jedoch ist diese keineSweges dabey zu verwerfen . Denn
eine schlechte und verworrene Schreibart ist gemeiniglich
auch undeutlich und unverständlich.

§. i6.
Die Tractaken großer Herren sind von diesen Contracten

in nichts anders als in der Würde der Contrahenten und
der Wichtigkeit des Gegenstandes unterschieden , und daß
man mit ungemeiner Vorsicht darinnen zu Werke gehet . ( ° ) .

Es

ls) Die Lractakcn , bey welchen man die wenigsten Schwie¬
rigkeiten und Unrstande macht , sind vielleicht die Bund-
Nisse. Wenn die Hauptbcdingungen verabredet sind ; so ist
man um die Worte nicht eben so bekümmert , und kommt

' mithin bald damit zu Stande . Allein hier ist es auch nicht
um Begebung einiger Rechte zu thun ; und man glaubt,
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Es wird demnach ein iedes Wort , ein i'eder Ausdruck auf

das genaueste erwogen : und da kein Theil von seinen Rech.

ten viel vergeben will ; so bemühet man sich , solche Redens¬

arten zu gebrauchen , die in künftigen Fällen eine Vortheil,

hastige Auslegung vertragen . Dieses geschiehet sonderlich

in den Fricdenstractaten : und es ist besonders in unsern Zei¬

ten dahin gekommen , daß , so deutlich man auch darinnen

zu reden scheinet , dennoch die Zwistigkeiten keinesweges aus

dem Grunde gehoben werden ; sondern jedem Theile zu künf¬

tiger vortheilhaftigen Auslegung genügsamer Raum gelassen

wird . Unterdessen ist diese Beschaffenheit der Tractaren

schwerlich zu vermeiden , wenn sich nicht der eine Theil auf

das äußerste gebracht siehet , und sich die Gesetze des Ueber-

windcrs gefallen lassen muß . Es ist fast gar nicht nöthig«

daß wir zu Verfertigung der Tractaten Anleitung geben.

Die Gesandten treten in Conferenz zusammen . Man ver¬

gleicht such vorläufig über die wichtigsten Bedingungen des

TractatS : und wenn es zu Entwersung der Artikel kommt,

so nimmt man einen nach dem andern vor . Man macht

über jeden Artikel einen besondern Entwurf , man tritt in

Conferenz darüber ; man macht Gegenentwürfe , man streicht

aus , man ändert und handelt so lange darüber , bis man

über einen Artikel einig ist . Alsdenn nimmt man einen an¬

dern vor . Es hat also nicht einmal ein Gesandter oder

Minister jemals Gelegenheit , einen solchen Tractat seinem

völligen Jnnhalte nach zu entwerfen . Wir handeln hier

also nur davon , daß unser Werk in diesem Punkte nicht man-

gelhaftig scheinen möge : und damit es doch auch hierinnen

nicht an einem Muster fehlen möchte;  so haben wir bloß

das kürzeste erwehlek , das wir finden konnten.
§. '7.

daß es allemal in seiner Willkühr stehe , ob es feinem Vor¬

theil und den Umstanden gemäß sey , das Bündniß zu er¬

füllen oder nicht . Denn da sich die Umstände der Angele¬
genheiten öfters verändern ; so lassen sich leicht Ausflüchte

machen , warum man sich an den Tractat nicht gebunden
erachten könne.
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§. >7.

Die Trackaken verstehen sich bloß unter freuen Mächten
und zwar in Staatsangelegenheiten : und diese nennet man
auch eigentlich nur Tractate . Es giebt aber noch andre
Verträge unter hohen Personen , die ihre Haus - und Fami¬
lienangelegenheiten anbetreffen , als da sind : Ehestistungen,
Erbvergleiche , Theilungsreceffe und dergleichen . Allein
diese ,md von den Contracten der Privatpersonen in dieser
Art in wenig oder nichts unterschieden r und wer einen guten
Connact unter adelichen und bürgerlichen Personen entwer¬
fen kann , der wird auch hierzu bey höher » Personen allemal
Geschicklichkeit genug haben . Da nun eine Menge davon

.gedruckt sind , und wir den Raum ohnedem schonen müssen;
so wird es nicht nöthig seyn , besondere Beyspiele davon
einzurücken.

I.

Gerichtliche Hypothekverschreibung wegen hun¬
dert Thaler Darlchn.

Vor dem Fürstl . Amte S . erschien Endesgesetzten Dato
der Gerichtsschöppe , auch Einwohner und Anspanner in R.
Haims George S . und gab geziemend zu vernehmen , wie
ihm auf sein billiges Ersuchen und zu Bezahlung einer
dringenden Schuldpost , Herr Carl Friedrich D . voritzo
Koch bey des Herrn Präsidenten von D . Excellenz zu L.
Ein hundert Thaler zu 24 gr . gerechnet an Ü.ouisd 'or
auf drey hintereinander folgende Jahre , als von Dato an
bis 1749 gegen landübliche Interesse a 6 pro Cent vorge¬
strecket und geliehen hätte . Daher » wollte er denselben
nicht nur über den baaren Empfang sothaner 100 thlr . un¬
ter ausdrücklicher Begebung der Ausflucht des nicht gezahl-
ten , nicht empfangenen , oder nicht in seinen Nutzen verwen¬
deten Geldes in bester Form Rechtens qm 'ttiren , sond -m
auch demselben zu desto mehrerer Sicherheit sechs AckerErde in nachfolgenderLage, als:

3 Acker
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2 Acker an der Köhlerstraße , zwischen Gottfried G . und
Christian G.

i Acker ebendaselbst, zwischen Martin B . und David B.
Acker im R . Felde , zwischen Jacob B . und David P.
Acker am H . Wege , zwischen Herr Christian G . und
Martin B.

gelegen , zu einer ausdrücklichen und unwandelbaren Hypo¬
thek , und Zwar cuin clsutula ooristimki possestorii öc cum
pgclto exeencivo dergestalt eingesehet und verschrieben haben,
daß sich gemeldeter sein Creditor , Herr Carl Friedrich D . auf
die Verfallzeit und nicht erfolgte Wiederbezahlung , so wohl
in Ansehung des Capitals als der Interesse und Unkosten
daran erholen und bezahlt machen solle.

Wie nun Debitor , Hanns George S . auf Vorlesung
dieses in allem wohl zufrieden gewesen, auch der Fcsthaltung
wegen den gerichtlichen Handschlag ertheilet , und demnächst
gehorsamst nachgesuchet, Fürstl . Amts halber darein zu con.
sentiren , und diese Hypothek zu confirmiren ; von Seiten
Fürstl . Amtes aber sich nichts bedenkliches dabey hervorge¬
than , als ist dieser ConsenS und Hypothekverschreibung in
guantmn juris auf - und angenommen , denen Acliis yublicis
einverleibet , und die gesuchte gerichtliche Confirmation in
Kraft dieses unter AmtS Hand und Siegel ertheilet worden.
So geschehen Amt S . den 24 Jan . 1746.

(L« 5 .) Fürstlich - Sächs . Amt daselbst,

Christian Friedrich - s

II.

PachtconLract
Ueber ein Landgut , und dazu gehörige Schank-

gerechtigkeit.

Zu wissen , denen es von nöthen , daß zwischen Johann
Friedrich P . in Vormundschaft Johann Gottfried D . Ver.

Pachtern
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Pachtern an einem , dann Andreas S . Abepachkern andern
Theils , mit Rath und Zuziehung Herrn Johann Heinrich
St . Pachkmüllers zu l . als des Unmündigen Schwagers , nach.
folgender , zu Recht beständiger Pachtcontract abgehandelt
und geschloffen worden ; nämlich:

I.

Es verpachtet Eingangs gedachter Johann Friedrich P.
das , seinem Pslegebefohlnen Johann Gottfried D . zustehende,
von dessen Vater ererbte , vor dem L. Thore , am so genann,
ten Brandvorwerke , gelegene Gut , an sämmtlichen Wohn-
Schank - Feld . Vieh - und andern Wr 'rthschaftögebäudcn , samt
den dazu gehörigen Garten , und denen mit Winter - und Com-
merfrüchtcn richtig bestellten fünf und vierzig und einem hal.
ben Acker Feld , inclusive ; Acker so genannter Feldwiesen , je.
doch alle Acker unausgemessen , sowohl alsdenHutungs und
andern Gerechtigkeiten , wie nicht weniger den von E . E.
Hochweisen Rathe der Stadt L. dem verpachteten Gute
xreaiino verstatteten Bierschanke , desgleichen denen dazu
gehörigen Jnventarienstücken , an Pferden , Rindvieh , Wa.
gen , Pfiügen , Egen , Geschirre , Dünger , Geströhde,Milch-
und andern Gefäßen , Gcsindebetten , Verrathen an Korn,
Hafer , Heu , ferner an Tischen , Stühlen , Tafeln , Spann,
betten , Krugen , Biergefäßen und andern Stücken , wie solche
insgesammt in dem diesem Pachtcontract angehängten In.
venkario , Stück vor Stück verzeichnet find , an erwehntcn
Andreas S . auf sechs nacheinander folgende Jahre , als von
JohanniS 1750 bis dahin 1756. Dafür verspricht

2 »

Pachter jedes Jahr vierhundert , fünf und siebenzig Tha¬
ler Pachtgeld , den Thaler zu 24.Groschen gerechnet, zu bezah.
len, welches Pachtgeld jährlich in vier Terminen , als Ostern,
Johannis , Michael , Weihnachten , iedeömals i>8 thlr . 18 gr.
eingetheilet , und in folgenden Münzsorten , nämlich:

Zu Ostern roo thlr . «2 gr . in sranzös . Silbergelde , und
18 thlr . 6gr . in vollwichtigen Louisd 'or zu 5 thlr.

Zu
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Zu Iohannis Z? khlr . 12 gr . in französ . Silbergelde , und
8i thlr . 6 gr . in Louisd 'vr.

Zu Michaelis wiederum roo thlr . 12 gr . in französischem
Silbergelde , und >8 thlr . 6 gr . in Louiöd 'or.

Zu Weihnachten gleichfalls z ? khlr . 12 gr . in französischem
Silbergelde , und 8 >khlr . 6gr . in Louisd 'or,

entrichtet wird . Jeden von diesen Terminen , womit Mr-
chaciis i7 ; O angefangen , und also bis zu Ende der Pacht,
jähre fortgefahren wird , bezahlet Abcpachtern nach Leipziger
Wechselrechte , als welchem er sich ausdrücklich unterwirft;
wie denn auch dieser Pachtcontract die Kraft eines schwellen
Wechselbricses haben soll , ohne daßAbepachker dielllxeepri 'o
non gci impleki UOIUIUÄU?, deren erstich hiermit ausdrücklich
bcgiebt , schützen möge . Dieweil aber O

Z.
Abepachter Verpachten ' nur kürzlich zu Befriedigung

seines Pflegebesohlnen Schwester , Frau Marien Elisabeth
K . zu L.. fünfhundert Thaler gegen jum ools -i vorgestrecket,
welche ihm Terminweise , jährlich zu iQO thlrn . wieder zu
bezahlen versprochen worden ; so soll Abepachter von denen
jedes zu Iohannis derer ersten fünf Pachkjahre gefälligen
Pachttermingeldern fünfzig Thaler in Louisd 'or ; desgleichen
zu Weihnachten jeglichen Jahres ebenfalls fünfzig Thaler in
Louisd 'or und also jedes Jahr 100 khlr . benebst den jedes mal
verfallenen Interessen des ganzen oder resp . noch rückständigen
Capitals , welche Interesse von Iohannis 1750 an , a 5 pro
Cent , zu rechnen ist , compenstmäo innen zu behalten befugt
seyn , und dagegen Verpacktem eine Quittung über bezahlte
zo rhlr . Capital , nebst Interessen , so viel die letztem jedesmal
aussagen werden , einhändigen , welche Quittung bey Bezah¬
lung der Iohannis und Weihnachtentermine , auf die ange¬
zeigte Weise statt baoren Geldes angenommen weiden soll.
Und weil solchergestalt Abepachter nach Ablauf der ersten fünf
Pachtjahre seiner Forderung halber völlig befriediget seyn
wird ; so ist derselbe schuldig , sodann gerichtliche Verzicht zu
leisten , und diejenige Hypothek , so er wegen der vsrgeschosse-

B b neu
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neu ZOO thlr . ex jure cello der Frau K . an dem verpachteten
Guthe hat , auf seine Kosten caßiren zu lasten.

4-
Soll und will Abepachrer das verpachtete Guth und

sämmtliche Zubehörungcn pfleglich und hauswirthlich nahen
und gebrauchen , so wie es der Eigenthümer nutzen und ge-
brauchen ckönnen oder mögen.

5.
Verbindet sich Abepachter für alle und jede Bcschwe»

rungen , so auf dem verpachteten Guthe hasten , zu stehen, in»
sonderheit

s 5 gr . jährlich Erbzins zu Michaelis.
4 thlr . 2 - dergleichen zu Martini.
i - 8s zgx Brandkasse.
258^ 4  volle gangbare Steuerschocke von 4z Acker Feld.
15 dergleichen von ^ Acker Felde oder vielmehr von

Garten und Eingebäuden,
und den Betrag von gedachten 27 ^ ^ gangbaren Steuer»
schocken an ordinairen und extraordiiiaicen Landpftnnig - und
Quatemberstcuern und alle andre Landesherrliche und obrig¬
keitliche Onera und Abgaben , sie mögen Namen haben , wie
sie wollen , wie solche bisher abgetragen , oder künftig auSge»
schrieben und repartiert werden möchten, nicht minder das Ge¬
sinde , und Arbeiter - Bierfuhrlohn , so wohl allen andern zur
Haushaltung nöthigen Aufwand , imgleichen die Tranksteuer
und Generalaccise vom Biere , ferner das Magazingetraide,
benebst der Vermögensteuer von dem Guthe , alles zu behöriger
Zeit aus seinen eignen Mitteln ohne Verpachtcrs Zuthun , ab¬
zuführen und zu entrichten ; dahingegen dieser die übrigen
Abgaben , als das an E . E . Rath zu L. vom Bierschanke zu
entrichtende Spundgeld , die Kopfsteuer von des Unmündigen
Person und übrigen Vermögen , so er außerdem verpachteten
Guthe besitzet, hiernächst alle außerordentliche Anlagen , die
Abgaben zur Preußischen Contribution und was etwa » künf¬
tig bey andern feindlichen Einfällen , da Gott für sey, oder
bey Märschen fremder Völker , an Verpflegung und Gelde

erfor-
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erforderlich seyn dürfte , über sich nimmt und entrichtet.
Jedoch bey Cantonirungen und Märschen der sächsischen
Armee träget Abepachter den Aufwand allein , ohne Zuthun
des Verpachtet.

6.
Damit auch der Garten in gutem Stande erhalten

werde ; so soll und will Pachter auf Verpachtet Verlangen,
auch wenn und wie dieser es vor nöthig findet , jährlich zwanzig
Stück junge Bäume von guter Art , so wenigstens drey Jahr
lang in der Baumschule gezogen worden , ohne Emgeld in den
Garten setzen: dagegen er die alten Bäume zurück bekommt.
Jedoch behält sich Verpachtet bevor , wenn er in einem Jahre
sorhane Anzahl Baume nicht verlangen sollte , solche alsdenn
in den folgenden Jahren nachzufordern . Außer diesem der-
spricht auch Pachter keine Baume ohne Verpachtet Ein¬
willigung aus dem Garten zu nehmen , vielmehr die Obst-
bäume jährlich zum dritten Theile aufzugraben , und zu dün¬
gen, und in die Gärten kein Vieh treiben zu lasten.

7-
Die Gebäude soll und will Pachter in dem Stande , wie

solche ihm übergeben worden , wieder übe !liefern , und mäh¬
render Pachtzeit in Dache und Fache erhalten , wozu Ver¬
packter weiter nichts als die Schindeln und Dachziegeln rei¬
chet ; das Arbenerlohn hingegen benebst den Schoben giebt
und bezahlet Abepachter ; wie denn auch Verpackter den
Schaden , so durch große Sturmwinde an den Gebäuden
entstehen möchte, über sich nimmt ; wenn aber bloß die Fen¬
ster durch Wind oder Schloßen zerschlagen werden ; so trägt
Abepachter den Schaden.

8.
Wegen besorglicher Unglücksfälle , so doch Gott in Gna¬

den abwenden wolle, haben beyderseits Conkrahente » sich fol-
gendergestalt verglichen , daß , wenn an den Zeldfrüchten ein
Wetterscheide geschehe, solcher gerichtlich tarn et werden sim:
und will sodann jeder Theil die Hälfte des Schadens tragen.Bb 2 Ein
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Ein gleiches soll auch geschehen , bessern ein gänzlicher Miß.
wachs , nämlich ein solcher entstehen sollte , daß nicht einmal
das völlige Saamengetraide an Winter - und Sommer¬
früchten gebauet würde ; dahingegen Pachter allen übrigen
Mißwachs , imgleichen Dürre , Mäusefraß , Heuschrecken,
Wasserschäden und alle andre Fälle , so außer dem Wetter-
schaden und vorher beschriebenen gänzlichen Mißwachs ent¬
stehen , ingleichen die Verderbung des Heues und Grummets,
ferner daö Umfallen der Pferde , Schweine , Schaafe und
andern Viehes , außer was wegen deö Hornviehes in folgen¬
dem Sahe verfüget wird , übernimmt , und den daher rüh.
renden Schaden ohne Verpachters Beytrag allein trägt , und
nicht den geringsten Erlaß dießfallö verlangen will.

V-
Was die Hornviehseuche anbelanget ; so haben die Con-

kraheutcn diese Verabredung genommen , daß , wenn in einem
halben Jahre von dem Umfallen der ersten Kuh an zu rech.
neu , drey Stück gesunde , vollnühige und melkende Kühe um¬
fallen sollten ; so gehet dieser Schade über Pachtern allein.
Dafern aber in einem halben Jahre deren mehr und zwar
ohne Pachters Verwahrlosung umfallen sollten ; so über¬
nimmt Verpacht « - das nach obigen dreyen umfallende vierte
Stück , und die folgenden bis und mit dem fünfzehnten . Was
aber über daö fünfzehnte Stück in einem halben Jahre um-
fällt , gehet wieder über Pachtern , welcher auch das Umfallen
des Galkeviehes , der Ochsen und der Kälber schlechterdings
allein übernimmt ; wobey zugleich ausgemacht worden , dass
so bald der Pachter eine Seuche an dem Hornviehe bemerken
sollte , er nicht nur selbst alsofort die behörigen und in den
Königl . Mandaten vorgeschriebenen Anstalten vorkehren,
sondern auch solches vhneAnstandund wenigstens noch dessel¬
ben Tages , da das zweyte Stück umgefallen , Verpachtet»
anzeigen soll ; widrigenfalls dieser nicht gehalten seyn will,
einigen Schaden über sich ergehen zu lassen , sondern es soll
selbiger alsdenn allein auf Pachtern fallen.

ro. Das
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10 .

Das Inventarium , wie es am Ende dieses ContractS

absonderlich Stück vor Stück verzeichnet , und Pachtern bey

Antritte des Pachtes übergeben worden , verspricht Pachter

bey Endigung des Pachteö in eben der Beschaffenheit , Güte

und Anzahl wieder zu überlassen , oder den ermangelnden

Werth nach der geschehenen und im Jnventario enthaltenen

Taxe zu bezahlen : und gleichwie diese Taxe bey Antritte deS
Pachtes nur Zellimatioms , nicht aber venchrionin AMtin ge¬

schehen ; also wird künftig bey Endigung des Pachteö die

Taxation gleichfalls durch verpflichtete Gerichts - und andre
Personen , besonders bey dem Viehe , nur nach der haüöwirth-
lichen Nutzung , nicht aber , was selbiges , wenn es zur Schlach¬

tung verkaufet werden sollte , werth seyn möchte , leidlich vor¬
genommen.

n.
Soll und will Pachter in dem letzten Pachtjahre die be-

sten und jüngsten Kühe nicht verkaufen , noch sonst wegschaf¬

fen , sondern solche auf dem Guthe zurück lassen , sowohl als

dasjenige Vieh , so über die Anzahl der Jnventarienstücke
bey dem Ausgange des Pachtes vorhanden seyn möchte , nicht

eher wegnehmen oder wegschaffen , bis er solches Verpachtet»
angeboten , welchem dann freystehen soll , solches um den bey

der Taxation ausfallenden Preist zu behalten.

12.

Wie und auf was Maaße Pachter bey dem Antritte die
Felder bestellet , gedünget und gebraachk bekommen , solches

ist in dem Pachtinventario specificiret zu befinden : und auf
eben diese Art muß Pachter die Felder bey seinem Abzüge
also wieder überlassen . Es soll auch Verpachtern frey ste¬

hen , in dem letztem Pachtjahre verpflichtete Säeleute zu ver¬
ordnen , welche die Einsaat über Winter und Sommer auf

Pachters Kosten behörig besorgen.

Bb ? iz. Damit
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Damit aber auch der Ackerbau in guter Düngung blei¬
be ; so ist Pachter nicht befugt , Stroh oder Mist zu verkau¬
fen , oder sonst aus dem Gute zu schaffen , oder das Stroh zu
verbrennen ; sondern er ist gehalten , den Mist auf die ge¬
pachteten Felder zu führen , und das Geströhde , so weit es
nicht zur Fütterung nöthig , zum Dünger anzuwenden ; wie
er denn auch allen Dünger , der bey Endigung des PachteS
im Gute vorhanden seyn wird , ohnentgelklich zurück lastet.

14.

Auf Feuer und ficht soll Pachter fleißig Aufsicht haben,
damit kein Schade geschiehet . Im Fall dergleichen durch
seine oder der Seinigen , oder durch seines Afterpachkcrs Ver¬
wahrlosung geschehen sollte , ist Pachter dafür zu hasten und
nach der iMn Deciston Recht zu leisten verbunden.

Damit Verpachtet der Pachtgelder , und besonders der
Inventarienstücke halber genugsam gesichert seyn möge ; so
bezahlet Pachter vor Antritt seines Pachts vierhundert Tha¬
ler CautionSgelder , den Thaler zu 24 Groschen gerechnet,
welche bey Verpachtet » ohne Interesse stehen bleiben , und er
nach seinem Gefallen zu nutzen hat . Wenn nun die Pacht-
jahre verflossen , und Pachter seine Pachtgelder richtig bezah¬
let , auch sämmtliche Jnventacienstücke behörig überliefert,
und überhaupt aller in Ansehung dieses Pachkconlractö ihm
obliegenden Verbindlichkeiten sich vollkommen einschüttet,
mithin durchgehends Richtigkeit getroffen hat , wie nicht we¬
niger die oben bey der dritten Numer gedachte Verzicht vor
Gerichte geleistet , und die Hypothek caßiren lassen ; so zahlet
Verpachten an Pachtern angeregte 400 thlr . Vorstand , in
solchen Geldsorten , als er ihm ausgezahlet , wieder zurück.

16.

Dafern auch Pachter nach Gottes Willen vor Endi¬
gung der Pachtjahre mit Tode abgehen möchte ; so soll dessen

Wittwe
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Wittwe oder Erben fteystehen , den Pacht bis zu Erfüllung

der sechs Pachkjahre fortzusetzen , als wessen sie sich sechs Wo¬

chen nach dessen Tode zu erklären haben ; widrigenfalls der

Pacht zunächst darauf folgenden Johannis aufgehoben wer¬

den soll.
17.

Es soll Pachter das ihm verpachtete Guth , außer der

Schankgerechtigkeit , an jemand zu sublociren nicht befugt

seyn , wenn nicht Verpachter darein ausdrücklich consemirek;

da im übrigen Pachter auf alle Fälle gehalten ist , für seinen

Subconduckor zu stehen , und für den von ihm an dem Gli¬

che und Inventario verursachten Schaden zu haften.

18.
Daferne Pachter mit Abtragung der Pachtgelder nicht

richtig innen halten , oder sonst nicht prästanda leisten würde;

so soll an Seilen Verpachkers dieser Contract eo iplo null

und nichtig , und selbiger zu dessen Endigung nicht gebunden,

vielmehr befugt seyn , Pachtern alsofort gerichtlich epmiltiren

zu lassen ; welches dieser nicht allein zufrieden seyn will , son¬

dern sich auch aller Exceptionell und romecliis iiiipcnlivis , be¬

sonders der Appellationen und der g-lkione ipolü ausdrück¬

lich bezieht . Und wie endlich

19.

Bcyderseits 'Contrahentenmit allendem , was vorstehend

abgeredet und geschlossen worden , völlig einig und zufrieden,

auch solchem durchgängig nachzukommen entschlossen sind,

also renunciren dieselben allen diesem Pachtcontracte zuwi¬

derlaufenden Ausflüchten und Rechtsbehclsen , sie mögen Na¬

men haben , wie sie wollen , besonders des Irrthums , dcs Miß-

und Nichrverstandes , des anders abgeredeten als niederge¬

schriebenen Sache , der Verletzung über oder unter die Hälfte,

der Wiedereinsetzung in vorigen Stand , und was sonst in

Rechten erdacht werden mag ; vornehmlich aber renunciret

Pachter der Ausflucht des nicht erfüllten Contracts , maaßen

er , daß solcher von Seiten Verpachkers in allen Punkten
Vb 4 und
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und Clauseln erfüllet , auch sämmtliche Jnventarkenstücken
ihm richtig überliefert worden , ausdrücklich gestehet , und
über den Empfang der letztem guitwet , ckesuper trgnstgenllo.
Es wollen auch beyderseits Conlrahenten zu diesem Pacht,
contracte sich gerichtlich bekennen , und denselben zurConstr-
mation vortragen , die dabey aber , so wohl , als überhaupt bey
Errichtung dieses Pachtcontracts , desgleichen bey künftiger
Uebergabe auflaufenden Kosten , zu gleichen Theilen über¬
nehmen.

Urkundlich ist dieser Pachtcvntrack gedoppelt zu Pappiere
gebracht , und von bevden Theilen unterschrieben und beste-
gelt , das auf Stempelpappier geschriebene Exemplar aber
Verpachte « ! zugestellet worden . So geschehen L. den - 1750.

* *

m.
Convention

Zwischen Großbritannien und Spanien zu
Pardo 1759.

Nachdem sich seit einigen Jahren zwischen den Kronen
England und Spanien wegen Durchsuchung und Hinwcgneh.
mung der Schiffe und Effecten , wegen der Gränzscheidung
und andrer von bevden Theilen sowohl in Westindien als
andrer Orten geführter Beschwerden , einige Irrungen her¬
vorgethan , welche von solcher Wichtigkeit und Beschaffen,
heil stnd, daß , wenn man die gegenwärtigen aus dem Grün.
de zu heben, und den zukünftigen vorzubauen , sich nicht an¬
gelegen seyn ließe, ein öffentlicher Friedensbruch zwischen bey.
den Kronen daraus erwachsen könnte : Als haben Se . Ma¬
jestät der König von Großbritannien und Se . Mistest , der
König von Spanien , denen nichts so sehr als die Fortsetzung
und Befestigung des bisher so glücklich gedauerten guten
Vernehmens am Herzen liegt , vor dienlich befunden , einige
Minister , und zwar Se . Großbritannische Mistest , den
Herrn Benjamin Keene , ihren gevollmächtigten Minister

bey
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bey Sr . Cakholischen Majest . und Se . Catholische Majest.
den Herrn Sebastian de la Quadro , Rittern des Ordens
von Sk . Jacob , Scaatsrath , und ersten Staats . Se.
crerär mit Vollmachten zu versehen , welche Minister auch
nach vorhergegangener Vorzeigung derselben mit einander be.
rathschlagek , und sich über folgende Artikel verglichen haben:

Erster Artikel.
Da die zu dem gemeinschaftlichen Interesse beyder Na-

tionen und besonders in Ansehung ihrer Handlung so nöthi¬
ge und gewünschte alte Freundschaft auf keinen dauerhaftigen
Aus; gesetzet werden kann, wofern man nicht allein die Prä-
tensionen wegen bcyderseitigcr Ersetzung des bereits erlitte¬
nen Schadens und Verlustes zu untersuchen und abzuthun,
sondern auch solche Mittel , wodurch allem Anlasse zu derglei¬
chen Beschwerden auf das Zukünftige vorgebauet , und alle
Gelegenheiten hierzu auf das beständigste aus dem Wege ge¬
raumer werden können , aussündig zu machen bedacht sey; so
hat man sich verglichen , an Erlangung eines so sehnlich ver¬
langten Endzweckes unaufhörlich und mit allem nur ersinnli-
chen Fleiße zu arbeiten ; zu welchem Ende man von beyder¬
seits Sr . Großbritannischen und Spanischen Majest . Ma-
jest. so fort , nach Unterzeichnung gegenwärtiger Convention,
zween gevollmachtigte Minister ernennen wird , welche bin¬
nen 6 Wochen , von dem Tage der Auswechslung der Rati-
stcationen an zu rechnen, zu Madrit zusammen kommen , und
die Prätensionen beyder Kronen , so wohl in Ansehung der
Schiffahrt und Handlung nach America , und in Europa,
nicht weniger wegen der Gränzen in Florida und Carolina,
als auch wegen andrer Punkte , welche annoch beyzulegen
übrig sind, untersuchen und abthun sollen,alles denen Tractaten
von 1667,1670 , 171g, i7i ; ,i72i , 1728 und 1729 gemäß , wor-
unter zugleich derAßicnto wegen der Negers und die Conven¬
tion von 1716 begriffen seyn sollen. Es ist auch verglichen
worden , daß die hierzu ernannten Bevollmächtigten Mini.
ster ihre Berathschlagung sechs Wochen nach der Auswechs.

Bb 5 tunz
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lung der Rakificationen anfangen , und binnen 8 Monaten

zu Ende bringen sollen.

Zweyter Artikel.
Die Einrichtung der Gränzen von Florida und Carolk«

na , welche nach dem letztgefaßten Schlüsse durch gewisse Com-

missarien beyder Theile entschieden werden sollte, wird ebener«

Maaßen gedachten Plenipokenkiarien überlassen werden , um

einen dauerhaftigern und nachdrücklichern Vergleich zu er«

langen : und , so lange die Untersuchung dieser Sache dauren

wird , soll alles in abgedachten Gegenden von Florida und

Carolina in dem Stande , worinnen es sich gegenwärtig be-

sindet , gelassen, und daselbst weder die Bcsestigungöwerke ver.

stärket , noch sonst einige neue Posten eingenommen werden:

Zu welchem Ende auch Se . Großbritannische und Catholi-

sche Majest . Majest . so fort nach Unterzeichnung dieser Con-

vention die nöthigen Befehle ausfertigen lassen wollen.

Dritter Artikel.

Nach reifer Erwägung der von beyden Kronen und ih¬

rer resp. Unterthanen , wegen Ersetzung der auf beyden Thei¬

len erlittenen Schäden , gemachten Anforderungen und Prä¬

tensionen , und aller in diese wichtige Sache einschlagenden

Umstände , ist man einig worden , daß Se . Catholiscke Ma.

jestät die Summe von 9ZOOO Pfund Sterlinge , welche man

nach Abzug derer von Seiten der Krone Spanien und ihrer

Unterthanen gemachten .Forderungen , der Krone und den

Unterthanen von Großbritannien schuldig zu seyn eingestan¬

den hat , an Se . Großbritaimische Majestät bezahlen lassen

solle , damit gedachte Summe , nebst dem Ueberschusse dessen,

was man Großbrktannischer Seits der Krone Spanien

schuldig zu seyn erkannt hat , von Sr . Großbrikannischen

Majestät zu Befriedigung und Bezahlung dessen, was Dero

Unterthanen an der Krone Spanien zu fordern haben , an¬

gewendet werden könne. Jedoch mit dem Vorbehalte , daß
man
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man nicht prätmdiren könne, daß diese beyderseitige Bezah-
lung sich weder auf die Rechnungen und Differenzen , wel¬
che zwischen der Krone Spanien und der Compagnie des
Aßiento der Schwarzen obschweben und abzuthun sind, noch
auf irgend einige besondre Conkracte , welche zwischen einer
jeden dieser Kronen oder ihre » Ministern , und den Untertha¬
nen deb andern , oder auch zwischen den Unterthanen beyder
Rationen bestehen können , erstrecke und beziehe. Es sollen
auch alle die Ansprüche von dieser Klaffe , welche in dem zu
Sevilla von den Großbritannischcn Commiffm 'cir übergcbe-
nen Plane erwähnet , und in der neulichst zu London gefer¬
tigten Rechnung wegen des Schadens , welchen die Unter¬
thanen besagter Krone erlitten , begriffen sind , insbesondere
aber die drey Partien davon ausgenommen seyn, welche in
besagtem Plane eingerücket sind , und nur einen einzigen Ar-
tikcl in der Rechnung ausmachen , dessen Betrag sich auf
«9 ; i2 Piasters und drey Realen bcläust . Die Unterthanen
aber beyder Theile sollen berechtiget seyn und die Freyheit
haben , den Weg Rechtens oder andre dienliche Entschließun¬
gen zu ergreifen , um dadurch abgedachte Verbindungen zur
Erfüllung zu bringen , auf eben die Art , als wenn die ge¬
genwärtige Convention gar nicht statt fände.

Vierter Artikel.
Da der Werth des Schiffes , le Woolball genannt , wel¬

ches im Jahr 17Z2 weggenommen , und in den Hafen Cam-
peche geführet worden , le Loyal Charles , le Dispatch , Geor¬
ge , der Prinz , Wilhelm und St . James , davon die ersten
im Jahr 17Z7 nach der Havana , das letztere aber in eben
dem Jahre nach Porto Rico geführet worden , unter dem
Anschlage , welchen man wegen der Anforderungen der Groß-
bricannischen Unterthanen gemacht , nebst vielen andern , die
vorher weggenommen worden , bereits begriffen sind ; so sol¬
len , wenn es sich zutrüge , daß , denen von dem spanischen Hofe
wegen ihrer Zurückgebung ergangenen Befehlen zu Folge,



?92 Zweyter Theil , IV Hauptftück , IV Abschnitt,

ein Theil davon , oder auch alles restituiret worden , die sol.
chergestalt empfangenen Summen von den yzooo Pfund
Sterlings , welche der spanische Hof bezahlen sollte , abgezo¬
gen werden . Jedoch soll hierdurch die Bezahlung der yzLoc»
Pfund Sterlings keineöwegeö weiter hinaus geschoben ; son.
d'crn nur dasjenige , was schon vorläufig in Empfang gcnom.
men worden , wieder zurück gegeben werden.

Fünfter Artikel.
Die gegenwärtigsConvention soll von Sr . Großbrikan-

nischen Majestät und Sr . Catholischen Majestät genehm ge.
halten und ratificiret , die Ratifikationen aber binnen sechs
Wochen , oder wo möglich , noch eher , von dem Tage der
Unterzeichnung an , zu London übergeben und ausgewechselt
werden.

Urkundlich haben wir Endes unterschriebene gcvollmäch-
tigte Minister Sr . Großbritannischen und Catholischen Ma¬
jestäten , Majestäten , kraft der uns ertheilten Vollmachten,
gegenwärtige Convention unterzeichnet , und mit unsern Jnn-
siegeln bekräftigen lasten. So geschehen zu Pardo den
lg Januar 1759.

(b . 5 . ) B . Keene . ( I-. 8.) Sebastian de la Quadra.

Erster Separatartikel.
Da durch den ersten Artikel der heute unterzeichneten Con¬

vention zwischen den gevollmächtigten Ministern von Groß¬
britannien und Spanien verabredet worden , daß von Sei.
ten Sr . Großbrikannischen und Spanischen Majestäten , Ma¬
jestäten , so gleich nach Unterzeichnung obgcdachter Convention
zween gevollmächtigte Minister ernennet worden , und solche
binnen 6 Wochen , von dem Tage der Auswechslung der Ra-
tificationen an zu rechnen , zu Madrit zusammen kommen sol.
len : Als haben gedachte So . Majestäten , damit durch einen
solennen Tractak , welcher zu diesem Ende geschloffen werden

solle,
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solle , alle Veranlassung einiger Klage auf das Zukünftige,
ohne Zeitverlust aus dem Wege geräumet , und hierdurch
zwischen beyden Kronen ein vollkommnes gutes Vcrnch.
men und eine dauerhastige Freundschaft hergestellet wer-
den möge , zu ihren Plenipotentiarien ernennet , und erncn.
nen kraft dieses , nämlich Se . Großbritannische Majestät
den Herrn Benjamin Keene , ihren gevollmächtigten Mini-
ster bey Sr . Cakholifchen Majestät , und den Herrn Abraham
Castres , Sr . Großbritannischen Majestät General . Con-
suln bey Sr . Cakholifchen Majestät ; wie denn auch Se . Ca-
kholische Majestät den Herrn Joseph de la Quintaner , Dero
Rath in dem großen Rathe von Indien , und den Herrn
Stephan Joseph de Abaria , Rittern des Ordens von Ca»
latrawa , Rath des bereits gedachten Cottegii von Indien,
und Präsidenten der Rechnungskammer , zu. gleichmäßigem
Ende ernennet haben , und kraft dieses ernennen : welche zu
Anfangung ihrer Conferenzen unverzüglich mir den nöthigen
Jnstructionen versehen werden sollen. Da auch durch den
dritten Artikel der heute unterzeichneten Convention fest ge-
sehet worden , daß man von Seiten der Krone Spanien we¬
gen der Solde oder Balance , an die Krone und Unkertha-
nen von Großbritannien , nach Abzug der Spanischen SeitS
gemachten Anforderungen , die Summe von 95000 Pfund
Sterlings schuldig sey ; so wird Se . Catholische Majestät
binnen vier Monaten , von dem Tage der Auswechslung
der Ratifikationen an zu rechnen, oder wo möglich noch eher,
die Summe der 95200 Pfund Sterlings zu London an die
von Sr . Großbritannischen Majestät zu d?ren Empfang au-
thorisirken Personen baar bezahlen lassen.

Dieser separate Artikel soll eben die Kraft 5aben , als ob
er Wort vor Wort in die heute unterzeichnete Convention
eingerücket worden . Es sollen auch die Ratificationen des.
selben auf eben die Weise , wie in Ansehung gedachter Con -,
venkion verglichen ist , geschehen, und binnen gleicher Zeit
ausgewechselt werden.

Urkund.
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Urkundlich haben wir Endes unterschriebene Minister

Jhro Großbritannischen und Cacholischen Majestäten , Ma.
jestäten , kraft der uns ertheilten Vollmachten gegenwärtigen
Separatartikel unterzeichnet , und mit unserm Iimsiegel be.
kräftigen lassen . Geschehen zu Pardo den 14Jan . 1799.

B . Keene . Sebastian de la Qvadra.

Zweyter Separatartikel.
Wie die Endes unterschriebenen gevollmachtigken Mini»

ster Jhro Großbritannischen und Cacholischen Majestäten,
kraft der von den Königen , ihren Herren , ihnen ertheilten
Vollmachten , heute eine Convention unterzeichnet haben,
um dadurch alle von beyden Kronen gemachte Anforderun.
gen , wegen der weggenommenen Effecten und Schiffe , wie
auch wegen Bezahlung der Solde und Balance , welche die
Krone Großbritannien hierdurch zu fordern hat , in Ordnung
zu bringen ; so wird declarirct , daß das Schiff , der Erfolg
genannt , welches den 14 April 17Z8 auf dem Rückwege von
der Insel Antigoa , durch einen spanischen Küstenbcwahrer
weggenommen , und nach Porto Rico geführet worden , in
obgemeldeter Convention nicht mit begriffen sey ; und Se.
Carholische Majestät versprechen , daß besagtes Schiff nebst
seiner Ladung , oder der wahre Werth davor , denen rechtmaßi.
gen Eigenthumsherren so fort zurück gegeben werden solle.
Jedoch sollen zusörderst und vor der Restitution des Schiffes,
der Erfolg genannt , der Eigenthumsherr , oder die Interessen,
len zu London , solche Caution stellen , welche dem Don Tho.
Mas Geraldino , 'Sr . Cacholischen Majestät gevollmächkig.
ten Minister , zulänglich scheinen wird , daß ste eö nämlich bey
dem Ausspruche , den die gevollmächkigten Minister beyder
Majestäten , welche man zu endlicher und den Tractaten ge.
mäßer Beylegung aller zwischen beyden Kronen noch übrig
seyenden Irrungen ernennen wird , dieserwegen thun möch¬
ten , bewtnden lassen wollen . Se . Cacholische Majestät sind
auch , so Liel e§ auf ihnen beruhen wird , zufrieden , daß ob-

geoach-
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gedachtes Schiff , der Erfolg , nebst der Brigantine St . The.
resia , welche im Jahr 17z; in Jrrland in dem Hafen zu
Dublin angehalten worden , der Untersuchung und dein Aus.
spräche der Commissarien überlassen werde . Und Endes
unterschriebene gevollmächtigte Minister declariren kraft die¬
ses , daß der dritte Artikel der heute unterzeichneten Con.
vention auf keines der Schiffe oder Effecten , welche seit dem
ic >December >757 weggenommen und angehalten worden,
oder künftig weggenommen werden können, sich erstrecke, noch
dahin ausgeleget werden solle ; als in welchen Fallen einem
jeden nach Maaßgebung der Tractaten Gerechtigkeit wie-
Verfahren wird . Jedoch soll dieses bloß von der Schadlos.
Haltung und dem Ersähe wegen der bereits weggenommenen
Effecten und gemachten Prisen zu verstehen seyn ; und die.
jenigen Fälle , welche sich noch ereignen könnten , sollen , um
allen Vorwand zu einigem Zwietracht aus dem Wege zu
räumen , denen Plenipotentiarien zur Entscheidung überlassen
und von ihnen den Tractaten gemäß abgethan werden.

Dieser separate Artikel soll eben die Kraft haben , als
wenn er Wort vor Wort in die heute unterzeichnete Conven¬
tion eingerücket worden . Es sollen auch die Ratificationen
desselben auf eben die Weise und binnen gleicher Zeit , wie in
Ansehung gedachter Convention verglichen ist , geschehen und
ausgewechselt werden.

Urkundlich haben wir Endes unterschriebene Minister
Jhro Großbritannischcn und Catholischen Majest . Majest.
kraft der uns ertheilten Vollmachten , gegenwärtigen Sepa-
ratartikel unterzeichnet , und mit unsern Jnnsiegeln bekräftigen
lassen. Geschehen zuPardo den 14 Jan . 1739.

B . Keene. Sebastian de la Quadra.

Fünftes
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